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Empfehlungen zur Kostenbeteiligung in der Kinder- und Jugendhilfe Baden-Württemberg 

Empfehlungen mit Anlagen1 

 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir nehmen Bezug auf unser Rundschreiben Dez.4-14/2019 vom 24. Juni 2019, in dem wir Sie 

über die am 1. August 2019 in Kraft tretenden Änderungen der pauschalierten Kostenbeteiligung 

nach § 90 SGB VIII informiert haben.  

 

Die Änderungen des § 90 SGB VIII erforderten eine Modifizierung der von Städte- und Landkreis-

tag Baden-Württemberg sowie dem Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-

Württemberg entwickelten Empfehlungen zur Kostenbeteiligung in der Kinder- und Jugendhilfe 

Baden-Württemberg.  

 

Die Fortschreibung der gemeinsamen Empfehlungen wurde von der landesweiten Arbeitsgruppe 

„Wirtschaftliche Jugendhilfe“ vorbereitet. Dabei standen die Änderungen der „Pauschalierten Kos-

tenbeteiligung“ nach § 90 SGB VIII im Fokus. Sie wurden so gefasst, wie sie nach der beabsichtig-

ten Korrektur von § 90 Abs. 4 Satz 4 SGB VIII umzusetzen sein werden.  

                                                
1 Das Rundschreiben mit Anlagen (insgesamt 8) stehen beim Landkreistag Baden-Württemberg im Intranet nur elektro-
nisch zur Verfügung und sind beim Städtetag Baden-Württemberg im Original nur im Intranet abrufbar. 
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Außerdem wurden die Empfehlungen auch redaktionell etwas überarbeitet und die dazugehörigen 

Anlagen aktualisiert.  

Die Empfehlungen bieten der Praxis einen Grundrahmen für die landeseinheitliche Umsetzung der 

Vorschriften zur Kostenbeteiligung nach dem SGB VIII, der bei Bedarf mit örtlichen Vorgaben zur 

Lösung von Einzelfällen kombiniert werden kann.  

 

Anbei übersenden wir Ihnen die aktualisierten Empfehlungen zur Kostenbeteiligung in der Kinder- 

und Jugendhilfe Baden-Württemberg. Es wird empfohlen, die Änderungen ab 1. August 2019 um-

zusetzen.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

gez.: gez.: gez.: 

Reinhold Grüner  Waltraud Mäule Benjamin Lachat 
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Erster Abschnitt:  Pauschalierte Kostenbeteiligung 
 
 
§ 90 SGB VIII  Pauschalierte Kostenbeteiligung  
 
90 Allgemeines 
 
Mit Inkrafttreten des Kinderfr̂derungsgesetzes 1 (KifĜ) wurde das Verfahren der 
pauschalierten Kostenbeteiligung fr̂ f̂fentlich-rec htliche Angebote nach § 90 SGB VIII neu 
konzipiert. Artikel 2 Nr. 2 des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualitt̂ und zur Teilhabe 
in der Kindertagesbetreuung2 (Gute-KiTa-Gesetz) beinhaltete ˜nderungen des 
§ 90 SGB VIII ab 01.08.2019, die mit einer Korrektur b̂er Artikel 8 Nr. 3 des Gesetzes zur 
˜nderung des Neunten und des Zwl̂ften Buches Sozial gesetzbuch und anderer 
Rechtsvorschriften ergn̂zt wurden.  
 
90.1 Inanspruchnahme der Angebote  
 
Fr̂ die in § 90 Abs. 1 SGB VIII abschlieênd genann ten Angebote kn̂nen Trĝer der 
f̂fentlichen Jugendhilfe Kostenbeitrĝe festsetzen.  Es handelt sich um f̂fentlich-rechtliche 
Forderungen. Die Regelungen in Abs. 1 beziehen sich daher ausschliel̂ich auf f̂fentlich-
rechtliche Angebote.  
 
Das Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG) enthl̂t Reg elungen zur Bemessung der 
Elternbeitrĝe in Kindertageseinrichtungen (§ 6 KiT aG). Die Zustn̂digkeit der r̂tlichen 
Trĝer der f̂fentlichen Jugendhilfe fr̂ die Fr̂deru ng der Kindertagespflege ist in 
§ 8b KiTaG geregelt; § 8 b Abs. 3 KiTaG bestimmt, dass die Zuweisungen nach 
§ 29c Finanzausgleichsgesetz (FAG) bei der Bemessung der Kostenbeteiligung fr̂ die 
Betreuung von Kindern unter drei Jahren zu berĉksi chtigen sind.  
 
90.2 Erlass / b̂ernahme bei Angeboten der Jugendarb eit und Familienfr̂derung 
 
§ 90 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 SGB VIII bildet die Rechtsgrundlage fr̂ den vollstn̂digen 
oder teilweisen Erlass f̂fentlich-rechtlicher Koste nbeitrĝe bzw. fr̂ die vollstn̂dige oder 
teilweise b̂ernahme privat-rechtlicher Teilnahmebei trĝe und gilt fr̂ die Inanspruchnahme 
von Angeboten nach §§ 11, 16 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 und 3 SGB VIII. Ein entsprechender 
Antrag des Leistungsberechtigten wird vorausgesetzt. Der Antrag ist an keine bestimmte 
Form gebunden. 
Kostenbeitragspflichtige Personen nach § 90 SGB VIII sind Eltern/-teile und ihre zu 
betreuenden Kinder, sofern sie eine Haushaltsgemeinschaft bilden. Alleinerziehende treten 
an die Stelle von Eltern, wenn sie mit ihren zu betreuenden Kindern zusammenleben. 
Eltern/-teile auêrhalb dieser Haushaltsgemeinschaf t gehr̂en nicht zu den 
kostenbeitragspflichtigen Personen im Sinne des § 90 SGB VIII.  
Es ist eine Ermessensentscheidung zu treffen, die dokumentiert werden sollte (§ 39 SGB I). 
Ein erzieherischer Bedarf im Sinne des § 27 SGB VIII muss nicht vorliegen. 
Sind die in Abs. 2 genannten gesetzlichen Voraussetzungen erfl̂lt, erfolgt die 
b̂ernahme/der Erlass der Teilnahme- bzw. Kostenbeit rĝe frĥestens ab dem Ersten des 
Antragsmonats bzw. ab tatsĉhlichem Leistungsbeginn . 
 
90.2.1 Feststellung der zumutbaren Belastung / Einkommensermittlung 
 
§ 90 Abs. 2 Satz 3 SGB VIII verweist auf die Regelungen der §§ 82-85, 87, 88 und  

                                                
1 Datum des Inkrafttretens 16.12.2008 
2 Datum des Inkrafttretens 01.01.2019 
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92a SGB XII (Sozialhilfe).  
Die Zumutbarkeitsprf̂ung  stellt eine Berechnung nach Sozialhilferecht (SGB XII) dar. Da 
Landesrecht hier keine abweichenden Regelungen getroffen hat, ergeben sich folgende 
Konsequenzen: 
 
a) ausschliel̂icher Einsatz von Einkommen (§ 82ff. SGB XII) 
b) kein Einsatz von Vermĝen nach §§ 90, 91 SGB XII . 
 
Beziehen die Antragsteller Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII kann in der Regel 
davon ausgegangen werden, dass ihnen die Belastung (mit Ausnahme der hûslichen 
Ersparnis3) nicht zuzumuten ist. In diesen Fl̂len kann auf di e Durchfĥrung einer 
Zumutbarkeitsprf̂ung nach § 90 Abs. 2 Satz 3 SGB VI II verzichtet werden. 
 
Die Einkommensermittlung erfolgt nach §§ 82 bis 84 SGB XII, der Verordnung zur 
Durchfĥrung des § 82 SGB XII sowie nach den Sozial hilferichtlinien Baden-Wr̂ttemberg 
(SHR).  
 
Hinweis:  
 
Werden Angebote nach § 90 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 SGB VIII (§§ 11, 16 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 
und Nr. 3 SGB VIII) in Anspruch genommen, ist eine Zumutbarkeitsprf̂ung 
(Einkommensgrenzenberechnung nach dem SGB XII) i.S.v.  § 90 Abs. 2 Satz 3 und 
Satz 4 SGB VIII in der Regel durchzufĥren. 
 
Bei der Inanspruchnahme von Angeboten nach § 90 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII (§§ 22-
24 SGB VIII) ist eine Zumutbarkeitsprf̂ung (Einkomm ensgrenzenberechnung nach dem 
SGB XII) nur notwendig, wenn die Kostenbeitragspflichtigen nicht zu den in 
§ 90 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII genannten Leistungsempfn̂gern gehr̂en, denen die Belastung 
nicht zuzumuten ist (Ziffer 90.4.2).  
 
 
90.2.1.1 Zurechnung von Kindergeld und Kinderzuschlag 
 
Bei der Ermittlung des Einkommens in der Sozialhilfe ist darauf zu achten, dass 
§ 82 SGB XII  ̂entgegen § 93 SGB VIII (Einkommensbe griff des SGB VIII)  ̂eine spezielle 
Regelung zur Anrechnung von Kindergeld enthl̂t (vgl . § 82 Abs. 1 Satz 3 SGB XII, 
SHR 82.48). 
Das Kindergeld ist nach Sozialhilferecht Einkommen des Kindes, sofern es dieses zur 
Deckung seines sozialhilferechtlichen Bedarfs bent̂ igt. Wird das Kindergeld nicht oder nur 
teilweise zur Deckung dieses Bedarfs bent̂igt, so w ird es entweder ganz oder anteilig dem 
Einkommen des kindergeldberechtigten Elternteils hinzugerechnet.  
 
Da die Prf̂ung der zumutbaren Belastung beim Kind/J ugendlichen und seinen/m mit ihm 
zusammenlebenden Eltern/Elternteil vorgenommen wird (§ 90 Abs. 2 Nr. 1a SGB VIII), ist 
bei der Ermittlung des Gesamteinkommens dieser Bedarfsgemeinschaft das auf das nach 
§ 90 SGB VIII gefr̂derte Kind entfallende Kindergel d immer in voller Hĥe als Einkommen 
zu berĉksichtigen. 
 
Fr̂ in der Bedarfsgemeinschaft lebende Geschwister,  die sich nicht in Tagesbetreuung nach 
dem SGB VIII befinden, ist eine Nebenberechnung erforderlich, um festzustellen, ob diese 
ihren sozialhilferechtlichen Bedarf selbst decken kn̂nen, bzw. ob und in welcher Hĥe 
deren Kindergeld zum Einkommen des Kindergeldberechtigten hinzuzurechnen ist. Die 
hierbei zu berĉksichtigenden Aufwendungen fr̂ die Unterkunft setzen sich zusammen aus 

                                                
3 Siehe Ausfĥrungen zur hûslichen Ersparnis unter Zi ffer 90.2.5.2 
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der anteiligen Nettokaltmiete zuzĝlich anteiliger monatlicher Vorauszahlungen fr̂ 
Betriebskosten und Heizung (SHR 35.07).  
Eine solche Nebenberechnung ist nicht erforderlich, wenn die Geschwister mit Ausnahme 
des Kindergeldes b̂er kein weiteres eigenes Einkomm en (z.B. Unterhalt, 
Unterhaltsvorschuss) verfĝen, denn dann bent̂igen diese ihr Kindergeld immer zur 
Deckung ihres eigenen sozialhilferechtlichen Bedarfs. 
Die vorstehend genannten Ausfĥrungen gelten sinnge m^̂ auch fr̂ den Kinderzuschlag 
nach § 6a BKGG (siehe SHR 82.51). 
Fr̂ Familien mit geringem Einkommen gibt es die Mĝ lichkeit, zust̂zlich zum Kindergeld 
einen Kinderzuschlag zu beantragen, wenn die Eltern mit ihrem Einkommen zwar ihren 
eigenen Lebensunterhalt, nicht jedoch den ihrer Kinder decken kn̂nen. Der Kinderzuschlag 
ist eine Ergn̂zungsleistung zum Kindergeld und soll  Familien mit Kindern davor bewahren, 
SGB II - oder SGB XII - Leistungen beanspruchen zu mŝsen. 
 
90.2.1.2 Leistungen nach dem SGB XII 
 
Leistungen nach dem SGB XII sind gem. § 82 Abs.1 SGB XII (vgl. SHR 82.37) ausdrĉklich 
nicht als Einkommen zu berĉksichtigen. 
 
90.2.1.3 Grundrenten nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) 
 
Nach § 82 Abs.1 SGB XII (vgl. SHR 82.37) bleiben die dort genannten Grundrenten 
anrechnungsfrei. Bei den Grundrenten nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und 
nach Nebengesetzen zum BVG (z.B. das Opferentschd̂i gungsgesetz  ̂ OEG) wird nicht 
mehr zwischen Beschd̂igten- und Hinterbliebenengrun drente unterschieden, d.h. beide 
Grundrentenarten bleiben bei der Einkommensermittlung nach § 82 SGB XII 
anrechnungsfrei. 
 
90.2.1.4 Ausgleichsrenten nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) 
 
Ausgleichsrenten dienen dem Ausgleich einer schd̂ig ungsbedingten Minderung der 
Erwerbsfĥigkeit. Es besteht weder eine mit der Gru ndrente vergleichbare gesetzliche 
Anrechnungsfreiheit noch eine ausdrĉkliche Zweckbe stimmung4.  
 
90.2.1.5 Baukindergeld und Eigenheimzulage 
 
Baukindergeld des Bundes sowie Eigenheimzulage nach dem Eigenheimzulagengesetz 
bleiben bei der Einkommensberechnung anrechnungsfrei5. 
 
90.2.1.6 Einmalige Einnahmen 
 
Die Berĉksichtigung von einmaligen Einnahmen richt et sich nach § 82 Abs. 4 SGB XII und 
den SHR 82.43ff. Bsp.: Einkn̂fte aus Kapitalvermĝe n (u.a. Zinsen aus Sparguthaben u.˜.), 
Sonderzuwendungen, Gratifikationen, gleichartige Bezĝe und Vorteile, die nicht regelm^̂ig 
monatlich zuflieên, sowie Rĉkzahlungen aus Nebenk ostenabrechnungen (vgl. SHR 85.05, 
35.01ff., 35.12).  
Einmalige Einnahmen sind ab dem Monat ihres Zuflusses mit einem Teilbetrag in Hĥe von 
1/6 auf das monatliche Einkommen anzurechnen.  
 
Besonderheit bei Einkn̂ften aus Kapitalvermĝen: Ei nkn̂fte bis zu 26 Euro im Kalenderjahr 
werden ebenfalls vom Einkommen abgesetzt (SHR 82.43). Einkn̂fte, die diesen Freibetrag 

                                                
4 BVerwG 5 C 8/81 vom 19.06.1984, FEVS 34,1 und LSG L 12 SO 7/07 vom 14.11.2007, juris.  
Bei den in § 90 SGB VIII genannten kostenbeitragspflichtigen Personen ist die Ausgleichsrente als Einkommen nach 
§ 82 SGB XII zu berĉksichtigen.  
5 Dies gilt nur bei der Ermittlung des Einkommens nach Ziffer 90.2.1 ̂anders bei § 93 SGB VIII (Ziffer 9 3.1.1.1ff.) 
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b̂ersteigen sind auch dann als Einkommen zu berĉks ichtigen, wenn sie auf die 
Vermĝensbildung von gescht̂ztem Einkommen zurĉkzu fĥren sind (z.B. angelegte 
Grundrente).  
Ausnahme: Zinsen aus Schmerzensgeld6  
 
90.2.1.7 Keine Absetzung wegen Erwerbstt̂igkeit 
 
Da § 82 SGB XII in der Jugendhilfe nur entsprechende Anwendung findet, wird eine 
Absetzung wegen Erwerbstt̂igkeit nach § 82 Abs. 3 S GB XII nicht anerkannt. Bei der 
Prf̂ung der Zumutbarkeit nach § 90 Abs. 2 Satz 3 SG B VIII handelt es sich auch nicht um 
die Berechnung einer Hilfe zum Lebensunterhalt fr̂ Leistungsberechtigte nach 
§ 19 SGB XII.  
 
90.2.1.8 Leistungen nach dem Bundesausbildungsfr̂de rungsgesetz (BAFĜ) 
 
BAFĜ-Leistungen dienen sowohl der Sicherung des Le bensunterhalts als auch der 
Deckung von Ausbildungskosten. Der fr̂ die Ausbildu ngskosten bestimmte Anteil wird 
pauschal mit 20% der bewilligten BAFĜ-Leistungen b ewertet und gilt als zweckbestimmte 
Leistung i.S.v. § 83 SGB XII. Bei der Einkommensermittlung nach § 82 SGB XII bleibt dieser 
Ausbildungskostenanteil anrechnungsfrei, sodass nur 80% der BAFĜ-Leistung als 
Einkommen zu berĉksichtigen ist 7. 
Der Einkommensbegriff in § 82 SGB XII ist weit auszulegen. Auch zuflieênde 
Darlehensbetrĝe aus Sozialleistungen, die dem Lebe nsunterhalt dienen, stellen Einnahmen 
in Geldeswert dar und sind grundst̂zlich zur Bestre itung des Lebensunterhalts 
einzusetzen8. Bei der Einkommensanrechnung ist es also unerheblich, ob es sich um eine 
darlehensweise gewĥrte BAFĜ-Leistung handelt.  
Werden Leistungen der Unterhaltsfr̂derung bei Vollz eitman̂ahmen nach dem 
Aufstiegsfortbildungsfr̂derungsgesetz (AFBG) gewĥr t (Meister-BAFĜ), findet die fr̂ das 
BAFĜ beschriebene Verfahrensweise analog Anwendung . 
 
90.2.1.9 Kinderbetreuungszuschlag nach § 14b BAFĜ 
 
Der Kinderbetreuungszuschlag ist eine Zusatzleistung fr̂ Auszubildende mit Kind.  
Findet die Kindertagesbetreuung an Wochentagen wĥr end der regulr̂en Betreuungszeit 
(allgemeine f̂fnungszeiten) statt 9, bleibt der Zuschlag bei der Ermittlung des Einkommens 
nach § 82 SGB XII anrechnungsfrei (keine Anrechnung bei der Gewĥrung von 
Sozialleistungen). Ausschliel̂ich fr̂ die Kindertag esbetreuung auêrhalb regulr̂er 
f̂fnungszeiten (z.B. am Abend oder am Wochenende) i st eine Anrechnung als Einkommen 
mĝlich.  
Da studierende oder in Ausbildung befindliche Eltern/-teile flexible und wechselnde 
Betreuungsangebote bent̂igen und ihnen hierfr̂ zus^ tzliche Aufwendungen entstehen, 
sollte dieser Zuschlag generell und ohne Differenzierung der Betreuungszeiten bei der 
Einkommensermittlung nach § 82 SGB XII unberĉksich tigt bleiben. 
 
90.2.1.10 Elterngeld10 und Betreuungsgeld11 
 
Grundst̂zlich handelt es sich um Einkommen nach § 8 2 SGB XII. 
In § 10 Bundeselterngeldgesetz (BEEG) ist geregelt, welche Betrĝe nicht als Einkommen 
zu berĉksichtigen sind. Nach § 10 Abs. 6 BEEG 12 bleiben die sich aus 
                                                
6 LSG Niedersachsen-Bremen, Urteil vom 20.04.2006, Az.: L 8 SO 50/05 
7
 BSG, Urteil v. 17.3.2009, B 14 AS 63/07; Bundesverfassungsgericht 1 BvR 2556/09 v. 07.07.2010; DIJuF Rechtsgutachten v. 

13.09.2010, JAmt Heft 11/2010, S. 487; Schmidt in JurisPK-SGB XII zu § 83 SGB XII  
8 OVG Urteil Schleswig-Holstein 3 LB 1/12 vom 27.11.2014, Rn. 60 und 61 
9
 Siehe § 14b Abs. 2 BAFĜ und Gesetzesbegrn̂dung zu KifĜ Artikel 3 c  

10
 Siehe Bundeselterngeldgesetz (BEEG) 

11 Betreuungsgeldgesetz vom 01.08.2013  
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§ 10 Abs. 1 bis 4 BEEG ergebenden Betrĝe bei der E inkommensermittlung nach 
§ 82 SGB XII anrechnungsfrei, soweit fr̂ eine Sozia lleistung ein Kostenbeitrag erhoben 
werden kann, der einkommensabhn̂gig ist.  
Die Fr̂derung der Kindertagesbetreuung ist eine Soz ialleistung nach dem SGB VIII, fr̂ 
welche ein Kostenbeitrag nach § 90 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII erhoben werden kann.  
Daher bleibt Elterngeld bis zu einer Hĥe von insge samt 300 Euro anrechnungsfrei, bei 
Mehrlingsgeburten vervielfachen sich die anrechnungsfreien Betrĝe um die Anzahl der 
geborenen Kinder (§ 10 Abs. 4 BEEG).  
 
In § 10 Abs. 1 und 2 BEEG wurde das Betreuungsgeld mitaufgenommen, sodass die 
Schutzvorschrift des § 10 Abs. 6 BEEG ebenfalls Anwendung findet und Leistungen bis zu 
300 Euro nicht als Einkommen berĉksichtigt werden.  Das monatliche Betreuungsgeld bleibt 
deshalb bei der Einkommensermittlung nach § 82 SGB XII anrechnungsfrei. 
Bei gleichzeitigem Bezug von Elterngeld und / oder Betreuungsgeld fr̂ mehrere Kinder 
werden die einzelnen Leistungen addiert. Insgesamt bleiben 300 Euro anrechnungsfrei 
(ausgenommen bei Mehrlingsgeburten  ̂ der anrechnung sfreie Betrag wird nach 
§ 10 Abs. 4 BEEG ermittelt - siehe Ziffer 90.4.1.10). 
Bsp.: Familie mit zwei Kindern, fr̂ Kind 1 wird Elt erngeld in Hĥe von 1.200 Euro, fr̂ Kind 2 
Betreuungsgeld in Hĥe von 150 Euro bezogen. Anrech enbares Einkommen: 1.050 Euro  
 
90.2.1.11 Beitrĝe zur betrieblichen Altersversorgu ng (Bruttoentgeltumwandlung) 
 
Ein Teil des Bruttoarbeitslohns wird aufgrund einer Vereinbarung zwischen Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber in eine betriebliche Altersversorgung umgewandelt 
(Bruttoentgeltumwandlung). Bei derartigen Beitrĝen  handelt es sich um Einkommen i. S. d. 
§ 82 SGB XII, welches in angemessener Hĥe anrechnu ngsfrei bleiben muss. Die 
Beurteilung der Angemessenheit richtet sich grunds^tzlich nach den individuellen 
Lebensverhl̂tnissen der Antragsteller, d.h. einzelf allbezogene Entscheidungen sind 
unumgn̂glich.  
Als Orientierungshilfe zur Beurteilung der Angemessenheit bieten sich u.a. zwei 
Anhaltspunkte aus der Rechtsprechung13 an. Dies ist zum einen der Mindestbeitrag fr̂ die 
gesetzliche Rentenversicherung, zum anderen die steuerrechtliche Regelung nach 
§ 3 Nr. 63 EStG, wonach der Hĉhstbetrag zum Aufbau  einer betrieblichen Altersversorgung 
bei 8% der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung liegt. Am 
Beispiel des Jahres 2019 ergibt sich daraus eine Angemessenheitsspanne zwischen 
monatlich 83,70 Euro (18,6% aus 450 Euro) und monatlich 536 Euro (8% aus 6.700  Euro). 
 
Die Direktversicherung ist ein Modell der betrieblichen Altersversorgung. Ein Teil des 
Bruttogehalts wird in Beitrĝe fr̂ eine Kapitallebe ns- oder Rentenversicherung 
umgewandelt. Kapitalbildende Versicherungen werden nicht anerkannt. Zur Beurteilung der 
Angemessenheit einer zust̂zlichen Rentenversicherun g kann die die vorgenannte 
Angemessenheitsspanne ebenfalls zugrunde gelegt werden. 
  

                                                                                                                                                  
12

 Gesetz zur Vereinfachung des Elterngeldvollzugs vom 18.09.2012, siehe Anfĝung des neuen Abs. 6 im § 1 0 BEEG  
13 BSG B 4 AS 7/10 vom 09.11.2010  
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90.2.2 Einkommensgrenze 
 
Es gilt eine einheitliche Einkommensgrenze nach § 85 SGB XII.  
Die Aufwendungen fr̂ Unterkunft setzen sich zusamme n aus der Nettokaltmiete zuzĝlich 
monatlicher Vorauszahlungen fr̂ Betriebskosten. Ab 01.01.2016 gehr̂en Aufwendungen fr̂ 
Heizung nicht mehr zu den berĉksichtigungsfĥigen Aufwendungen fr̂ die Unterkunft (SHR 
85.05ff.). 
 
Die Regelungen des § 85 Abs. 1 SGB XII finden eher selten Anwendung, z.B. wenn junge 
Volljĥrige Angebote der Jugendarbeit in Anspruch n ehmen (§ 90 Abs. 1 Nr.1 i. V. m. 
§ 11 SGB VIII).  
 
Bei der Prf̂ung der Zumutbarkeit der Belastung wird  die Einkommensgrenze nach 
§ 85 Abs. 2 SGB XII ermittelt. Auêr den Eltern bzw . dem Elternteil hat nur das Kind oder 
der Jugendliche sein Einkommen einzusetzen, welches/r sich in Betreuung befindet. So hat 
das Einkommen von Geschwistern, fr̂ die keine der i n § 90 SGB VIII genannten Leistungen 
in Anspruch genommen werden, bei der Ermittlung des Gesamteinkommens auêr Betracht 
zu bleiben. Vor diesem Hintergrund ist die vorherige exakte Zurechnung des Kindergeldes 
bzw. des Kinderzuschlages nach § 82 SGB XII zum jeweiligen Haushaltsmitglied 
unabdingbar.  
 
Wĥrend die Geschwister einerseits ihr Einkommen ni cht einzusetzen haben, dr̂fen sie 
andererseits aber bei der Prf̂ung der Familienzusch lĝe nicht ignoriert werden. Gelten 
diese Geschwister als ^̂berwiegend unterhalten ̂ im Sinne von SHR 85.10 (hier ist ihr 
Einkommen relevant!), ist fr̂ sie ein entsprechende r Familienzuschlag zu gewĥren. Im 
Rahmen dieser Prf̂ung werden als Aufwendungen fr̂ U nterkunft jeweils anteilig die 
Nettokaltmiete zuzĝlich Betriebskosten, jedoch ohn e Aufwendungen fr̂ Heizung 
berĉksichtigt. 
Bei b̂erwiegend unterhaltenen Personen muss es sich  nicht zwingend um nach dem 
Zivilrecht unterhaltsberechtigte Angehr̂ige handeln . Auch Leistungen an Stiefkinder oder 
Lebenspartner kn̂nen die Berĉksichtigung eines Fam ilienzuschlages rechtfertigen14.  
 
90.2.3 Einkommenseinsatz 
 
Die Prf̂ung, ob die beitragspflichtigen Personen si ch an den Kosten fr̂ die 
Inanspruchnahme von Angeboten nach § 90 SGB VIII zu beteiligen haben, erfolgt durch die 
Gegenb̂erstellung des nach §§ 82 ff SGB XII festges tellten Einkommens mit der nach 
§ 85 Abs. 1 oder Abs. 2 SGB XII ermittelten Einkommensgrenze.  
Ein Einkommenseinsatz kommt dabei sowohl b̂er als a uch unter der Einkommensgrenze in 
Betracht (§§ 87, 88 und 92a SGB XII).  
 
90.2.4 Einkommen b̂er der Einkommensgrenze 
 
b̂ersteigt das Einkommen die Einkommensgrenze, so i st die Aufbringung der Mittel in 
angemessenem Umfang zuzumuten (Eigenanteil). Die in § 87 Abs. 1 SGB XII genannten 
Kriterien zur Feststellung der Angemessenheit stellen keinen abschlieênden 
Beurteilungsmaŝtab dar. Die Berĉksichtigung beson derer Belastungen erfolgt nach 
SHR 87.06 ff. Dazu gehr̂en u.a. Aufwendungen fr̂ He izung, soweit sie das b̂liche Ma ̂
b̂ersteigen und unvermeidbar sind (SHR 87.08 Nr. 2. 4).  
 
Verbleibt nach Abzug der besonderen Belastungen noch Einkommen b̂er der 
Einkommensgrenze, richtet sich die Angemessenheit der Hĥe des zumutbaren Eigenanteils 
nach den individuellen Familienverhl̂tnissen der Be darfsgemeinschaft (SHR 87.16ff.). 

                                                
14 Nomos Lehr-und Praxiskommentar (LPK) zum SGB XII, Rn.15 zu § 85 SGB XII  
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SHR 87.16 ist so umzusetzen, dass fr̂ jede nach die ser Regelung berĉksichtigungsfĥige 
Person 10% des noch verbleibenden Einkommens frei gelassen wird.  
 
90.2.5 Einkommen unter der Einkommensgrenze  
 
§ 90 Abs. 2 Satz 3 SGB VIII sieht i.V.m. § 88 SGB XII die Mĝlichkeit des Einsatzes von 
Einkommen unter der Einkommensgrenze vor. 
 
90.2.5.1 Kinderbetreuungskosten 
 
Sowohl bei freiwilligen Zuwendungen von privater Seite (z.B. freiwillige Leistungen eines 
Arbeitgebers zur Kinderbetreuung) als auch bei Leistungen, die aufgrund f̂fentlich-
rechtlicher Vorschriften (z.B. Kinderbetreuungskosten nach § 83 SGB III) gewĥrt werden, 
handelt es sich um zweckbestimmte Leistungen nach § 83 SGB XII.  
§ 88 SGB XII ist weitergehender als § 83 SGB XII. Das bedeutet, dass der Einsatz derartiger 
Leistungen als Einkommen unter der Einkommensgrenze gefordert werden kann.  
 
90.2.5.2 Hûsliche Ersparnis  
 
Eine weitere Mĝlichkeit des Einsatzes von Einkomme n unter der Einkommensgrenze ist die 
Forderung der hûslichen Ersparnis nach § 92a SGB X II15. Der im maĝebenden Regelsatz 
enthaltene Anteil fr̂ Ernĥrung betrĝt 37% v.H. (S HR 92a.04). 
 
Eltern kn̂nen Aufwendungen fr̂ den hûslichen Leben sunterhalt ihrer Kinder ersparen 
(ĥûsliche Ersparnis)̂. Dies ist vor allem bei der  Fr̂derung von Kindern in 
Ganztageseinrichtungen oder in Kindertagespflege einer hĥeren Betreuungsstufe der Fall 
(wenn im Teilnahmebeitrag Verpflegungskosten enthalten sind oder das Kind bei der 
Tagespflegeperson verpflegt wird). Zum Ernĥrungsan teil in den Regelbedarfsstufen 1, 4 
und 6 wird auf das Regelbedarfs-Ermittlungsgesetz verwiesen (SHR 82.16 und 28.03). Sind 
in den monatlichen Aufwendungen keine Verpflegungskosten enthalten, z.B. weil die 
Verpflegungskosten von der Einrichtung mit den Eltern direkt abgerechnet werden, kann das 
Jugendamt von den Eltern keine hûsliche Ersparnis mehr fordern.  
 
Berechnungsbeispiel  
Annahme: Inanspruchnahme eines Angebots nach § 90 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII, maĝeblicher 
Regelsatz der Regelbedarfsstufe 6 
Ein Kind besucht einen Ganztageskindergarten oder befindet sich in Tagespflege und erhl̂t 
dort auch das Mittagessen. Bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres gilt fr̂ ein Kind 
der Regelsatz aus der Regelbedarfsstufe 6 in Hĥe v on derzeit 245 Euro16. Der darin 
enthaltene Ernĥrungsanteil in Hĥe von 37% betrĝt  90,65 Euro, davon entfallen 2/5 d.h. 
mtl. 36,26 Euro auf das Mittagessen. Ausgehend von einer durchschnittlichen Betreuung von 
20 Tagen im Monat betrĝt die hûsliche Ersparnis f r̂ das Mittagessen in diesem Beispiel 
24,17 Euro (36,26 Euro geteilt durch 30 Tage x 20 Betreuungstag =24,17 Euro), abgerundet 
24,00 Euro im Monat.  
Je nach Inanspruchnahme des Angebots nach § 90 Abs. 1 SGB VIII ist zur Ermittlung des 
Ernĥrungsanteils der Regelsatz der jeweils gl̂tige n Regelbedarfsstufe zugrunde zu legen.  
 
Kinder aus Familien, die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket17 in Anspruch 
nehmen, haben bei Teilnahme an einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung einen 

                                                
15

 Nachdem § 90 Abs. 2 Satz 3 SGB VIII direkt auf § 92a SGB XII verweist, ist diese Rechtsnorm b̂er ihren  Wortlaut hinaus 
auch auf Angebote der Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII anzuwenden.  
16 Regelst̂ze in der Sozialhilfe, Stand 1.1.2019  
17 Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur ˜nd erung des Zweiten und Zwl̂ften Buches Sozialgesetzb uch, 
Verkn̂dung im Bundesgesetzblatt vom 29.03.2011, S. 453ff. 
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vorrangigen Anspruch auf einen Zuschuss (§ 10 Abs. 3 Satz 2 SGB VIII i.V.m. 
§ 28 Abs. 6 SGB II). Der Eigenanteil fr̂ die erspar ten hûslichen Verbrauchsausgaben ist 
b̂er das Starke Familiengesetz 18 mit Wirkung ab 1.8.2019 weggefallen.  
 
Bei beiden Rechtsgrundlagen (§ 88 und § 92a SGB XII) handelt sich um eine 
Ermessensentscheidung, die im Bescheid als solche zum Ausdruck gebracht werden sollte.  
 
90.2.5.3 Festsetzen der Kostenbeitrĝe  
 
Die errechneten Kostenbeitrĝe sind auf volle Euro abzurunden. Ein Einkommenseinsatz 
aus dem Ergebnis der Zumutbarkeitsprf̂ung unter 10 Euro wird nicht erhoben. 
 
90.3 Pflicht zur Staffelung der Kostenbeitrĝe 
 
Kostenbeitrĝe fr̂ die Inanspruchnahme von Angebote n der Fr̂derung von Kindern in 
Tageseinrichtungen und Kindertagespflege nach den §§ 22 bis 24 SGB VIII sind zu staffeln. 
Dabei kn̂nen insbesondere die in § 90 Abs. 3 Satz 2  SGB VIII genannten Kriterien 
(Einkommen der Eltern, Anzahl der kindergeldberechtigten Kinder in der Familie und die 
tĝliche Betreuungszeit des Kindes) zugrunde gelegt  werden. Die Aufzĥlung ist nicht 
abschlieênd; es kn̂nen weitere Kriterien zur Staff elung miteinbezogen werden. Im Falle 
einer einkommensabhn̂gigen Staffelung bleibt das Ba ukindergeld des Bundes 
unberĉksichtigt. 
 
90.4 Erlass / b̂ernahme bei Angeboten der Kindertag esbetreuung  
 
Sind die gesetzlichen Voraussetzungen der Fr̂derung  von Kindern in Tageseinrichtungen 
und Kindertagespflege nach den §§ 22 bis 24 SGB VIII erfl̂lt, erfolgt der Erlass / die 
b̂ernahme der Beitrĝe auf Antrag der/des Leistungs berechtigten. Der Erlass / die 
b̂ernahme der Beitrĝe kann auch fr̂ vor der Antrag stellung liegende Zeiten verlangt 
werden19.  
Der Trĝer der f̂fentlichen Jugendhilfe hat die Lei stungsberechtigten b̂er die Mĝlichkeit 
einer Antragstellung zu beraten, wenn diese durch Kosten- oder Teilnahmebeitrĝe 
unzumutbar belastet sind.  
 
90.4.1 Belastung durch Kosten- oder Teilnahmebeitrag  
 
Nach § 90 Abs. 4 SGB VIII wird bei der Fr̂derung vo n Kindern in Tageseinrichtungen und 
Kindertagespflege nach §§ 22 bis 24 SGB VIII der Kosten- oder Teilnahmebeitrag erlassen 
oder b̂ernommen, wenn dem Kind und seinen Eltern od er seinem Elternteil i.S.d. 
§ 90 Abs. 2 Satz 2 SGB VIII die Belastung nicht zuzumuten ist.  
Zur Feststellung der zumutbaren Belastung und zur Ermittlung des Einkommens wird auf die 
in § 90 Abs. 2 Satz 3 und 4 SGB VIII genannten Vorschriften sowie die Ausfĥrungen unter 
Ziffer 90.2.1ff. verwiesen.  
Die Hĥe der Kostenbeteiligung ergibt sich aus dem Ergebnis der Zumutbarkeitsprf̂ung, 
d.h. der Erlass / die b̂ernahme ist ganz oder teilw eise mĝlich 20.  
  

                                                
18 Verkn̂dung des Starke Familien Gesetz am 3.5.2019. Wegfall Eigenanteil BuT ab 1.8.2019 
19 OVG Bremen, 2 A 288/10 vom 23.01.2013; OVG Sachsen-Anhalt, 3 L 339/11 vom 20.02.2013; OVG Ln̂eburg, 4 LC 45/12 
vom 06.03.2014; Gutachten des Deutschen Vereins G 12/11 vom 16.08.2012. 
Anderslautende Rechtsprechung: OVG Weimar, 3 KO 411/14 vom 15.09.2016 
20 Siehe KVJS Rundschreiben Nr. Dez.4-14/2019 vom 24.06.2019 und Schreiben des BMFSFJ vom 04.04.2019 
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90.4.2 Keine Kostenbeteiligung 
 
Den Eltern oder Kindern, die eine der in § 90 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII genannten Leistungen 
beziehen, ist keine pauschalierte Kostenbeteiligung zuzumuten. Fr̂ diesen vom 
Gesetzgeber genannten Personenkreis hat der Trĝer der f̂fentlichen Jugendhilfe die 
Belastung zu b̂ernehmen. Eine Zumutbarkeitsprf̂ung (Einkommensgrenzenberechnung 
nach dem SGB XII) i.S.d. § 90 Abs. 2 Satz 3 SGB VIII entfl̂lt.  
Als Belastung i.S. dieser Vorschrift ist ein Kostenbeitrag fr̂ die Inanspruchnahme von 
Kindertagespflege sowie ein Teilnahmebeitrag fr̂ da s Angebot der Fr̂derung in einer 
Kindertageseinrichtung i.S.d. §§ 22-24 SGB VIII zu verstehen.  
 
90.5 Ergn̂zende / Erweiterte Hilfe  
 
90.5.1 In Kindertageseinrichtungen 
 
Um die Zumutbarkeitsprf̂ung nach § 90 Abs. 2 Satz 3  SGB VIII vornehmen zu kn̂nen, sind 
die Einkommensverhl̂tnisse nach Antragstellung zu p rf̂en. Je nach Ergebnis der 
Zumutbarkeitsprf̂ung wird der Teilnahmebeitrag entw eder ganz oder teilweise (ergn̂zende 
Hilfe) vom Jugendhilfetrĝer b̂ernommen. Die ermitt elten Eigenanteile sind von den Eltern 
direkt an die Tageseinrichtung zu entrichten.  
 
90.5.2 In Kindertagespflege 
 
Fr̂ Leistungen der Fr̂derung von Kindern in Kindert agespflege besteht seit Inkrafttreten 
des Kinderfr̂derungsgesetzes die Vorleistungspflich t des f̂fentlichen Jugendhilfetrĝers 
(erweitere Hilfe). Die Tagespflegeperson hat nach § 23 Abs. 1 SGB VIII Anspruch auf 
Gewĥrung einer laufenden Geldleistung.  
 
Kostenbeitrĝe, die fr̂ die Inanspruchnahme der Fr̂ derung von Kindertagespflege erhoben 
werden, sind zu staffeln. Die r̂tlichen Jugendhilfe trĝer entscheiden im Rahmen ihrer 
kommunalen Gestaltungsfreiheit b̂er Art und Hĥe de r gestaffelten Kostenbeitrĝe. Die 
Zumutbarkeitsprf̂ung nach § 90 Abs. 2 Satz 3 SGB VI II wird jedoch durchgefĥrt, wenn der 
Kostenbeitragspflichtige unter Darlegung seiner Einkommensverhl̂tnisse geltend macht, 
dass er den gestaffelt festgesetzten Kostenbeitrag nicht zahlen kann.  
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Zweiter Abschnitt: Kostenbeitrĝe fr̂ stationr̂e un d teilstationr̂e 
 Leistungen sowie vorlûfige Man̂ahmen  
 
 
§ 91 SGB VIII  Anwendungsbereich  
 
91 Allgemeines  
 
Die Vorschriften zur Kostenbeteiligung nach §§ 91ff SGB VIII wurden mit dem Gesetz zur 
Verwaltungsvereinfachung in der Kinder- und Jugendhilfe (KJVVG)21 und der ersten 
˜nderungsverordnung zur Kostenbeitragsverordnung 22 aktualisiert.  
 
§ 91 SGB VIII benennt u. a. den Kreis der kostenbeitragspflichtigen Leistungen und 
vorlûfigen Man̂ahmen. Eine Kostenbeitragspflicht b esteht auch fr̂ voll- und teilstationr̂e 
Leistungen, die auf der Grundlage von § 27 SGB VIII (ândere Hilfen zur Erziehung ̂ siehe 
§ 91 Abs. 1 Nr. 5d und Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII) gewĥ rt werden. 
 
91.1 Vollstationr̂e Leistungen  
 
§ 91 Abs.1 SGB VIII enthl̂t den Katalog der vollsta tionr̂en Leistungen (einschliel̂ich der 
Inobhutnahme als vorlûfige Man̂ahme zum Schutz von  Kindern und Jugendlichen23) fr̂ 
die Kostenbeitrĝe erhoben werden.  
 
91.2 Teilstationr̂e Leistungen 
 
Die kostenbeitragspflichtigen teilstationr̂en Leist ungen sind in § 91 Abs. 2 Nr.1  ̂4 SGB VIII 
aufgefĥrt.  
 
91.3 Kosten fr̂ Unterhalt und Krankenhilfe  
 
Unvern̂dert gilt, dass sich die Kostenbeteiligung n eben den Aufwendungen fr̂ 
pd̂agogische und therapeutische Leistungen auch auf  die Kosten fr̂ den notwendigen 
Unterhalt und die Krankenhilfe nach § 40 SGB VIII der untergebrachten Personen erstreckt. 
 
91.4 Keine Verwaltungskosten 
 
Verwaltungskosten (Personal ̂und Sachkosten) bleibe n auêr Betracht.  
 
91.5 Erweiterte Hilfe 
 
Der Grundsatz der Vorleistungspflicht (êrweiterte Hilfe)̂ besagt, dass der f̂fentliche 
Jugendhilfetrĝer die anfallenden Kosten zunĉhst i n vollem Umfang b̂ernimmt, und zwar 
unabhn̂gig der tatsĉhlichen Einkommens- und Vermĝ ensverhl̂tnisse der 
kostenbeitragspflichtigen Personen. Der Nachrang der Jugendhilfe (§ 10 Abs. 2 SGB VIII) 
wird durch die anschlieênde Heranziehung zum Koste nbeitrag wieder hergestellt.  
  

                                                
21 Das KJVVG ist am 03.12.2013 in Kraft getreten  
22 Die erste Verordnung zur ˜nderung der Kostenbeitrag sverordnung ist am 04.12.2013 in Kraft getreten 
23 Andere Aufgabe der Jugendhilfe nach dem Dritten Kapitel des SGB VIII 
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§ 92 SGB VIII  Ausgestaltung der Heranziehung 
 
92 Allgemeines 
 
§ 92 SGB VIII regelt die Ausgestaltung der Heranziehung zum Kostenbeitrag aus 
Einkommen und Vermĝen.  
 
92.1 Kostenbeitragspflichtige 
 
§ 92 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 SGB VIII enthl̂t die abschl ieênde Aufzĥlung, welche 
kostenbeitragspflichtigen Personen zu den Kosten welcher Leistungen und vorlûfiger 
Man̂ahmen aus Einkommen heranzuziehen sind. 
 
Bei teilstationr̂en Hilfen wird nur der Elternteil zum Kostenbeitrag herangezogen, der mit 
dem jungen Menschen zusammen lebt (§ 92 Abs.1 Nr.5, 2. Halbsatz SGB VIII).  
 
Kinder und Jugendliche sowie junge Volljĥrige habe n sich nicht an den Kosten 
teilstationr̂er Leistungen zu beteiligen (§ 91 Abs.  2 Nr. 1 bis 3 SGB VIII bzw. 
§ 91 Abs. 2 Nr. 4).  
 
92.1.a Heranziehung aus Vermĝen  
 
Junge Volljĥrige und volljĥrige Leistungsberechti gte nach § 19 SGB VIII sind zust̂zlich 
aus ihrem Vermĝen heranzuziehen (§§ 90, 91 SGB XII  i.V. mit der Verordnung (VO) zur 
Durchfĥrung des § 90 Abs. 2 Nr. 9 SGB XII). 
 
§ 90 Abs. 2 und 3 SGB XII regeln abschlieênd, unte r welchen Voraussetzungen eine 
Heranziehung aus Vermĝen nicht mĝlich ist. Damit gilt auch fr̂ die Jugendhilfe die 
Vermĝensschongrenze nach § 1 Abs. 1 b) der o.g. Ve rordnung unter Beachtung der jeweils 
gl̂tigen Betrĝe (seit 01.04.2017 5.000 Euro zuzĝl ich 500 Euro fr̂ jede Person, die vom 
betreuten jungen Menschen b̂erwiegend unterhalten w ird). 
Ausnahme: Vermĝen aus angesparter OEG-Grundrente i st freizulassen24. 
 
92.2 Erhebung des Kostenbeitrags 
 
92.2.1 Leistungsbescheid 
 
Die Heranziehung zu den Kosten erfolgt durch Leistungsbescheid (§ 92 Abs. 2 SGB VIII). 
Als Verwaltungsakt unterliegt er der Kontrolle durch die Verwaltungsgerichte. Um einer 
solchen verwaltungsgerichtlichen Kontrolle Stand zu halten, muss der Bescheid den 
Anforderungen der §§ 31 ff SGB X (u.a. Bestimmtheit, Begrn̂dung, etc.) genĝen. Der 
Kostenbeitragsbescheid ist nicht sofort vollstreckbar. Widerspruch und Klage haben gem^̂ 
§ 80 Abs. 1 VwGO aufschiebende Wirkung25. Trotz aufschiebender Wirkung ist beim 
Kostenbeitragsbescheid in Hĥe von Kindergeld eine Erstattung nach § 74 Abs. 3 EStG 
mĝlich 26. 
 
92.2.2 Getrennte Heranziehung der Eltern  
 
Jeder Kostenbeitragspflichtige ist getrennt heranzuziehen, dies gilt auch dann, wenn die 
Eltern zusammen leben. Folglich erhl̂t jeder Eltern teil einen gesonderten 
Kostenbeitragsbescheid (keine gesamtschuldnerische Haftung).  

                                                
24 BVerwG 5 C 7.09, Urteil vom 27.05.2010 
25 Siehe Begrn̂dung zu den ˜nderungen der Ersten Veror dnung zur ˜nderung der Kostenbeitragsverordnung, Dr ucksache 
119/13 vom 07.02.2013 zu Artikel 1Nr. 6 zur ˜nderun g des § 7 der Kostenbeitragsverordnung  
26 Siehe Lehr- und Praxiskommentar Kunkel zum SGB VIII, 5. Auflage 2014, zu § 94 SGB VIII, Rd.Nr. 10  
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92.3 Mitteilung b̂er die Leistungsgewĥrung 
 
Eltern und Ehegatten bzw. Lebenspartnern des jungen Menschen ist die Gewĥrung der 
Leistung und Inobhutnahme27 vor der Erhebung eines Kostenbeitrages mitzuteilen. Dabei 
sind sie b̂er die Folgen fr̂ die bestehende Unterha ltspflicht gegenb̂er dem jungen 
Menschen aufzuklr̂en. Die Aufklr̂ungspflicht besteh t grundst̂zlich sowohl gegenb̂er dem 
bar- als auch dem naturalunterhaltspflichtigen Elternteil28. Der Unterhaltsbedarf des jungen 
Menschen wird fr̂ die Dauer seiner vollstationr̂en Unterbringung durch die 
Jugendhilfeleistungen gedeckt. Wĥrenddessen r̂uht^  sein Unterhaltsanspruch gegen den 
Unterhaltspflichtigen bzw. reduziert sich auf Null Euro. Der Unterhaltspflichtige ist nur noch 
zur Leistung eines f̂fentlich-rechtlichen Kostenbei trags verpflichtet, so dass der Nachrang 
der Jugendhilfe nach § 10 Abs. 2 SGB VIII wieder hergestellt wird.  
 
Ist der Unterhaltsanspruch des untergebrachten jungen Menschen tituliert und km̂e es zu 
einem Vollstreckungsverfahren gegen den nunmehr Kostenbeitragspflichtigen, kann dieser 
Klage auf Abn̂derung des Titels oder eine Vollstrec kungsgegenklage erheben.  
 
Bestehen keine tatsĉhlichen oder rechtlichen Hinde rungsgrn̂de fr̂ den f̂fentlichen 
Jugendhilfetrĝer 29, ist die Festsetzung eines Kostenbeitrags gegenb̂e r einem bisher 
Barunterhaltspflichtigen fr̂ vergangene Zeitrûme o hne vorherige Mitteilung nicht zulŝsig. 
Die Mitteilung und Aufklr̂ung sollte daher unverzĝ lich erfolgen und entsprechend 
dokumentiert werden.  
 
Die Mitteilung b̂er die Kostenbeitragspflicht soll den Kostenbeitragspflichtigen vor 
Doppelbelastungen (gleichzeitige Zahlung von Unterhalt und Kostenbeitrag) scht̂zen. Sie 
ist eine reine Information, d.h. kein Verwaltungsakt. Die Mitteilung kann formlos, also auch 
mn̂dlich erfolgen. Eine fr̂mliche Zustellung ist ra tsam. Der Begriff der 
R̂echtswahrungsanzeige ̂ sollte dabei wegen seiner z ivilrechtlichen Bedeutung nicht 
verwendet werden.  
 
Werden die Unterhaltszahlungen trotz vorheriger Mitteilung und Aufklr̂ung sowie 
zwischenzeitlich erfolgter vollstationr̂er Unterbri ngung des jungen Menschen fortgesetzt, 
handelt es sich um zweckidentische Leistungen30 des jungen Menschen. 
 
92.4 Keine Schml̂erung von Unterhaltsansprĉhen  
 
92.4.1 Unterhaltsansprĉhe vorrangig oder gleichran gig Berechtigter31  
 
Diese dr̂fen durch die Festsetzung eines Kostenbeit rages aus Einkommen nach dem 
SGB VIII nicht geschml̂ert werden. Ein Anspruch auf  Unterhalt besteht nur dann, wenn der 
vorrangig oder gleichrangig Berechtigte tatsĉhlich  auêrstande ist, sich selbst zu 
unterhalten32.  
Eine Schml̂erung der vorgenannten Unterhaltsansprĉ he ist nach Auffassung des 
Gesetzgebers bei korrekter Umsetzung der Vorschriften zur Kostenbeteiligung aufgrund der 
Kostenbeitragsverordnung mit Kostenbeitragstabelle in der Regel ausgeschlossen33. 

                                                
27 OVG Ln̂eburg 4 LA 46/14 vom 08.12.2014 und BVerwG 5  C 21.14 vom 21.10.2015. Die Mitteilung und Aufklr̂ ung nach 
§ 92 Abs. 3 Satz 2 SGB VIII findet auch bei Inobhutnahmen uneingeschrn̂kt Anwendung. 
28 BVerwG Urteil 5 C 22.11 vom 11.10.2012 
29 Z.B. bei unbekanntem Aufenthalt des Kostenbeitragspflichtigen oder nicht festgestellter Vaterschaft. 
30 Siehe Ziffer 93.1.3ff 
31 Zu den br̂gerlich-rechtlichen Rangverhl̂tnissen si ehe Tabelle unter Ziffer 94.5.4. 
32 Siehe Ziffer 94.5.4.1ff 
33 Siehe Gesetz zur Verwaltungsvereinfachung in der Kinder- und Jugendhilfe (KJVVG) vom 03.12.2013 und der ersten 
˜nderungsverordnung zur Kostenbeitragsverordnung vo m 04.12.2013 
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Macht der Kostenbeitragspflichtige dennoch eine Schml̂erung geltend (z.B. im Anhr̂ungs- 
oder Widerspruchsverfahren), bietet sich eine unterhaltsrechtliche Vergleichsberechnung an, 
um die Angemessenheit des festgesetzten Kostenbeitrages zu b̂erprf̂en 34. 
 
92.4.2 Absehen von der Heranziehung der Eltern (siehe Ziffer 92.5.1) 
 
Die unterschiedlichen Voraussetzungen fr̂ das Abseh en von der Heranziehung sind in den 
Abst̂zen 4 und 5 geregelt und werden in Ziffer 92.5  zusammengefasst erlûtert.  
 
92.5 Absehen von der Heranziehung 
 
§ 92 SGB VIII beschreibt die Ausgestaltung der Heranziehung aus Einkommen und 
Vermĝen. Je nach Fallkonstellation und unter Berĉ ksichtigung der Besonderheit des 
Einzelfalls besteht die Verpflichtung oder die Mĝl ichkeit, von der Heranziehung zu einem 
Kostenbeitrag aus Einkommen und Vermĝen ganz oder teilweise abzusehen.  
Nach dieser Gesetzessystematik gilt das Absehen von der Heranziehung nach 
§ 92 Abs. 5 SGB VIII nicht fr̂ den Kostenbeitrag in  Hĥe des Kindergeldes 
(§ 94 Abs. 3 SGB VIII) und nicht fr̂ den Einsatz zw eckidentischer Leistungen 
(§ 93 Abs.1 S. 3 SGB VIII).  
 
92.5.1 Schwangerschaft / Kleinkindbetreuung 
 
Von der Heranziehung der Eltern/-teile ist abzusehen, wenn das Kind, die Jugendliche oder 
die junge Volljĥrige / die Leistungsberechtigte na ch § 19 SGB VIII schwanger ist oder der 
junge Mensch / die leistungsberechtigte Mutter oder Vater35 nach § 19 SGB VIII ein 
leibliches Kind bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres betreut 
(§ 92 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII).  
 
92.5.2 Gefĥrdung von Ziel und Zweck der Leistung 
 
Ob das Ziel und der Zweck einer Jugendhilfeleistung durch die Heranziehung gefĥrdet wird, 
bedarf einer eingehenden Prf̂ung des Sozialen Diens tes im Einzelfall. In solchen Fl̂len ist 
eine konstruktive Zusammenarbeit aller am Hilfeprozess Beteiligten zum Wohle des jungen 
Menschen gefragt. 
Handelt es sich bei den Kostenbeitragspflichtigen um Eltern/-teile, kn̂nten diese durch 
besonders ausfĥrliche Beratung und Aufklr̂ung oder  sonstige Man̂ahmen ihr bisheriges 
Verhalten (z.B. Verweigerung der Zustimmung zur Gewĥrung von Hilfe zur Erziehung oder 
die Herausnahme des Kindes aus einer Pflegestelle oder Einrichtung) b̂erdenken und ggfs. 
n̂dern.  
 
92.5.3 Besondere Hr̂te  
 
Eine "besondere Hr̂te" liegt vor, wenn der errechne te Kostenbeitrag (objektiv) unzumutbar 
erscheint. Die Heranziehung stellt dann eine besondere Hr̂te dar, wenn sie zu einem 
Ergebnis fĥrt, das den Leitvorstellungen der §§ 91 ff SGB VIII nicht entspricht. Mit dieser 
Regelung soll atypischen Fallkonstellationen Rechnung getragen werden, die von der dort 
normierten Berechnungsweise nicht erfasst werden.  
Bei der Prf̂ung, ob sich aus der Heranziehung eine "besondere Hr̂te" ergeben kn̂nte, ist 
zwischen den Interessen des Kostenbeitragspflichtigen einerseits und denen des 
f̂fentlichen Trĝers der Jugendhilfe andererseits, hinsichtlich seiner Sorgfaltspflicht im 
Umgang mit f̂fentlichen Mitteln abzuwĝen. 
 

                                                
34

 Siehe Ziffer 94.5.4.3 
35 Siehe Artikel 1 Nr. 8 KJVVG; Erweiterung der Befreiung von der Kostenbeitragspflicht auf Elternteile von nach § 19 SGB VIII 
leistungsberechtigten jungen Vt̂ern  
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Die Unterhaltsansprĉhe nachrangig Berechtigter kn̂ nen im Einzelfall im Rahmen einer 
Hr̂tefallprf̂ung in angemessenem Umfang berĉksicht igt werden, z.B. wenn Elternteile in 
einem gemeinsamen Haushalt zusammenleben, der allein- oder hauptverdienende Elternteil 
den nachrangig unterhaltsberechtigten Ehegatten unterhl̂t, weil oder soweit sich dieser 
nachweislich nicht selbst unterhalten kann. Im Leistungsbescheid ist zum Ausdruck zu 
bringen, dass eine "Hr̂tefallprf̂ung" stattgefunden  hat. 
 
92.5.4 Unverhl̂tnism^̂iger Verwaltungsaufwand  
 
Der mit der Heranziehung verbundene Verwaltungsaufwand steht jedenfalls dann in keinem 
angemessenen Verhl̂tnis zu dem zu leistenden Kosten beitrag, wenn dieser einen Betrag 
von 10,00 Euro monatlich nicht b̂ersteigt .  
 
92.5.5 Sonderregelung zur Inobhutnahme  
 
Bei der Inobhutnahme eines Kindes oder Jugendlichen nach § 42 SGB VIII, die nicht ln̂ger 
als 7 Tage andauert, ist von der Erhebung eines Kostenbeitrages abzusehen. Die 
Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII stellt eine zeitlich befristete Krisenintervention dar und 
dient dazu, Kindern oder Jugendlichen in akuten Notlagen intensive sozialpd̂agogische 
Hilfestellungen zu geben, Ursachen der Probleme zu klr̂en und Lŝungsanst̂ze zu 
entwickeln. Im Hinblick auf die oftmals vorliegenden innerfamilir̂en Spannungen und um die 
Ziele der Inobhutnahme nicht zust̂zlich zu gefĥrde n, sollte deshalb aus pd̂agogischen 
Grn̂den von der Heranziehung der Eltern zu den Kost en innerhalb des o.g. Zeitraumes 
abgesehen werden. Wird dieser Zeitraum b̂erschritte n, wird der Kostenbeitrag vom ersten 
Tag der Inobhutnahme an und nicht ab dem Ersten des auf den Beginn der Inobhutnahme 
folgenden Monats festgesetzt. Die Empfehlung unter Ziffer 94.1, den Kostenbeitrag ab dem 
Ersten des auf den Beginn der Leistung folgenden Monats festzusetzen, gilt nicht fr̂ die 
Inobhutnahme.  
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§ 93 SGB VIII  Berechnung des Einkommens 
 
93 Allgemeines 
 
Mit dem Gesetz zur Verwaltungsvereinfachung in der Kinder- und Jugendhilfe (KJVVG)36 hat 
der Gesetzgeber den Einkommensbegriff fr̂ die Heran ziehung zu den Kosten nach § 91 ff 
SGB VIII abschlieênd definiert.  
 
93.1 Bestandteile des Einkommens 
 
93.1.1 Anrechenbares Einkommen  
 
Grundst̂zlich zĥlen alle Einkn̂fte in Geld oder Ge ldeswert zum Einkommen, sofern sie 
nicht in § 93 Abs. 1 SGB VIII ausdrĉklich ausgenom men worden sind.  
Bei der Ermittlung des Einkommens ist die Abgrenzung von Einkommen und Vermĝen von 
wesentlicher Bedeutung, insbesondere die Klr̂ung, o b Geld oder Geldeswerte dem 
Einkommen oder Vermĝen zuzurechnen ist. Hierfr̂ bi etet sich die Anwendung der vom 
BVerwG u.a. fr̂ die Sozialhilfe entwickelten Zuflus stheorie an (vgl. SHR 82.01ff). 
Entscheidende Kriterien sind der Zeitpunkt des Zuflusses und der Bedarfszeitraum. Bei der 
Heranziehung aus Einkommen gilt zu beachten: Die Umwandlung eines vor dem 
Bedarfszeitraum angefallenen Erbes in Form von Sachvermĝen (z.B. ein Haus) in 
Geldvermĝen wĥrend des Bedarfszeitraums erlaubt n icht dessen Behandlung als 
Einkommen im Sinne des § 93 Abs. 1 SGB VIII37. 
 
93.1.1.1 Leistungen nach dem SGB II und SGB XII  
 
In der Regel erb̂rigt sich eine Kostenbeitragsberec hnung aus Einkommen, wenn die 
Kostenbeitragspflichtigen in dem nach § 93 Abs. 4 SGB VIII zu berĉksichtigenden 
Kalenderjahr ganzjĥrig laufende Leistungen zur Exi stenzsicherung beziehen und b̂er 
keine weiteren nach § 93 Abs. 1 SGB VIII anrechenbaren Einkn̂fte verfĝen.  
Abwandlung 1: 
Maĝebliches Einkommen nach § 93 Abs. 4 SGB VIII, w enn der Kostenbeitragspflichtige 
innerhalb eines Kalenderjahres sowohl Leistungen zur Existenzsicherung als auch anderes 
(Erwerbs)Einkommen bezogen hat:  
1/12 der Summe aus Leistungen zur Sicherung des individuellen monatlichen 
Lebensbedarfs (Regelsatz plus Kosten der Unterkunft plus evtl. Mehrbedarfe) und aus 
anderem monatlich erzielten Einkommen38.  
Abwandlung 2: 
Maĝebliches Einkommen nach § 93 Abs. 4 SGB VIII, w enn der Kostenbeitragspflichtige 
innerhalb eines Kalenderjahres b̂er Einkommen verf^ gte, einer Bedarfsgemeinschaft nach 
dem SGB II / XII angehr̂te und ergn̂zende Leistunge n zur Existenzsicherung bezogen hat:  
Mindestens der individuelle monatliche Lebensbedarf (Regelsatz plus anteilige Kosten der 
Unterkunft plus evtl. Mehrbedarfe) wird als Einkommen angerechnet. b̂ersteigt das 
Einkommen des Kostenbeitragspflichtigen seinen individuellen monatlichen Lebensbedarf, 
wird sein Einkommen unabhn̂gig der nach dem SGB II / XII geregelten Verteilung auf die 
Bedarfsgemeinschaft in voller Hĥe als Einkommen na ch § 93 Abs. 1 S. 1 SGB VIII 
berĉksichtigt. Sofern berĉksichtigungsfĥige Unte rhaltsberechtigte in der 
Bedarfsgemeinschaft leben, reduziert sich ein evtl. zu leistender Kostenbeitrag b̂er das 
Berĉksichtigungsgebot. Dauert der Bezug von Leistu ngen nach dem SGB II b̂er ein 
Kalenderjahr an, kann das Jobcenter den Kostenbeitrag lt. einer Dienstanweisung der 
Bundesagentur fr̂ Arbeit in analoger Anwendung des § 11b Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 als nicht 
bereite Mittel vom Einkommen des Hilfebedr̂ftigen a bziehen. 
                                                
36

 KJVVG in Kraft getreten am 03.12.2013 
37 VG Aachen 2 K 80/11 vom 27.09.2013 
38 DIJUF Gutachten JuAmt 09/2013 S. 456 
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Unabhn̂gig der jeweiligen Fallkonstellationen ist d ie Heranziehung zu einem Kostenbeitrag 
aus Kindergeld zu prf̂en 39. 
 
93.1.1.2 Einkn̂fte aus Vermĝen (z.B. Zinsen aus Ge ldanlagen) 
 
Die in dem fr̂ die Kostenbeitragsberechnung maĝebl ichen Kalenderjahr einmalig erzielten 
Einnahmen werden dem Gesamteinkommen dieses Kalenderjahres hinzugerechnet und die 
Gesamtsumme anschlieênd durch 12 Monate geteilt.  
 
93.1.1.3 Vermĝenswirksame Leistungen  
 
Arbeitsrechtlich sind vermĝenswirksame Leistungen Bestandteil des Lohn- oder Gehalts. 
Sie gehr̂en zu den steuerpflichtigen Einnahmen aus nichtselbststn̂diger Arbeit und sind 
Einkommen, Verdienst oder Arbeitsentgelt im Sinne der Sozialversicherung und des SGB III. 
Als freiwillige Sozialleistungen des Arbeitgebers stellen sie eine Sonderform der 
Arbeitsvergt̂ung dar 40.  
 
93.1.1.4 Kinderzuschlag nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG) 
 
Kinderzuschlag ist Einkommen nach § 93 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII. Eine Anrechnung kommt 
nur bei teilstationr̂en Leistungen in Betracht und bezieht sich nur auf den Kinderzuschlag 
fr̂ das teilstationr̂ betreute Kind; evtl. Kinderzu schlĝe fr̂ Geschwisterkinder bleiben 
unberĉksichtigt.  
 
93.1.1.5 Eigenheimzulage 
 
Soweit noch Eigenheimzulage nach dem Eigenheimzulagengesetz bezogen wird, wird sie  
 ̂im Gegensatz zur Regelung in § 90 Abs. 2 S. 4 SGB  VIII  ̂als Einkommen berĉksichtigt.  
 
93.1.1.6 Erziehungsrente nach § 47 SGB VI 
 
Es handelt sich um eine besondere Rentenart fr̂ All einerziehende, deren Ex-Ehegatte nach 
der Scheidung verstorben ist, sodass die Unterhaltszahlungen fr̂ die minderjĥrigen Kinder 
ausbleiben.  
 
93.1.1.7 Elterngeld41 und Betreuungsgeld42  
 
Grundst̂zlich handelt es sich um Einkommen nach § 9 3 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII. Im BEEG 
ist geregelt, welche Betrĝe nicht als Einkommen zu  berĉksichtigen sind.  
Nach § 10 Abs. 6 BEEG43 bleiben die sich aus § 10 Abs. 1 bis 4 BEEG ergebenden Betrĝe 
bei der Einkommensermittlung nach § 93 SGB VIII anrechnungsfrei, soweit fr̂ eine 
Sozialleistung ein Kostenbeitrag erhoben werden kann, der einkommensabhn̂gig ist.  
Daher bleibt Elterngeld bis zu einer Hĥe von insge samt 300 Euro anrechnungsfrei, bei 
Mehrlingsgeburten vervielfachen sich die anrechnungsfreien Betrĝe um die Anzahl der 
geborenen Kinder (§ 10 Abs. 4 BEEG). 
 
In § 10 Abs. 1 und 2 BEEG wurde das Betreuungsgeld mitaufgenommen, sodass die 
Schutzvorschrift des § 10 Abs. 6 BEEG ebenfalls Anwendung findet und Leistungen bis zu 

                                                
39 Siehe Ziffer 94.3ff und Ziffer 94.5.7 
40 Anders bei der pauschalierten Kostenbeteiligung nach § 90 SGB VIII und Ermittlung des Einkommens nach § 82ff SGB XII 
(siehe Ziffer 90.2.1 und SHR 82.12). 
41 Siehe Bundeselterngeldgesetz (BEEG) 
42 Betreuungsgeldgesetz vom 01.08.2013 
43 Gesetz zur Vereinfachung des Elterngeldvollzugs vom 18.09.2012, siehe Anfĝung des neuen Abs. 6 im § 10 BEEG  
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300 Euro nicht als Einkommen berĉksichtigt werden.  Das monatliche Betreuungsgeld bleibt 
grundst̂zlich bei der Einkommensermittlung nach § 9 3 SGB VIII anrechnungsfrei. 
Bei gleichzeitigem Bezug von Elterngeld und / oder Betreuungsgeld fr̂ mehrere Kinder 
werden die einzelnen Leistungen addiert. Insgesamt bleiben 300 Euro anrechnungsfrei 
(ausgenommen bei Mehrlingsgeburten  ̂der anrechnung sfreie Betrag wird in einem solchen 
Fall nach § 10 Abs. 4 BEEG ermittelt). 
Bsp.: Familie mit zwei Kindern, fr̂ Kind 1 wird Elt erngeld in Hĥe von 1.200 Euro, fr̂ Kind 2 
Betreuungsgeld in Hĥe von 150 Euro = 1.350 Euro be zogen. Anrechenbares Einkommen: 
1.350 Euro abzgl. 300 Euro = 1.050 Euro. 
 
93.1.1.8 Grn̂dungszuschuss nach dem SGB III (Arbeit sfr̂derung) 
Der Grn̂dungszuschuss nach § 57 SGB III dient der F r̂derung der Aufnahme einer 
selbststn̂digen Tt̂igkeit. Der Grn̂dungszuschuss an stelle von Arbeitslosengeld I gilt als 
Einkommen nach § 93 SGB VIII.  
 
93.1.1.9 Leistungen nach dem Bundesausbildungsfr̂de rungsgesetz (BAFĜ)  
Vor der Erhebung von Kostenbeitrĝen nach § 91 ff S GB VIII ist zu unterscheiden, welche 
kostenbeitragspflichtige Person aus BAFĜ-Leistunge n herangezogen wird. 
BAFĜ-Leistungen dienen sowohl der Sicherung des Le bensunterhalts als auch der 
Deckung von Ausbildungskosten. Der fr̂ die Ausbildu ngskosten bestimmte Anteil wird 
pauschal mit 20% der bewilligten BAFĜ-Leistungen b ewertet und gilt als zweckbestimmte 
Leistung i.S. von § 93 Abs. 1 Satz 4 SGB VIII.  
Bei der Einkommensermittlung nach § 93 SGB VIII bleibt dieser Ausbildungskostenanteil 
anrechnungsfrei, sodass nur 80% der BAFĜ-Leistung als Einkommen zu berĉksichtigen 
ist44.  
Es ist zu differenzieren zwischen:  
a) Kostenbeteiligung der Elternteile, des Ehegatten oder Lebenspartner des jungen 
Menschen: 
80% der BAFĜ-Leistung wird als Einkommen nach § 93  Abs. 1 Satz 1 SGB VIII 
angerechnet, unabhn̂gig davon, ob die Fr̂derung ein en Darlehensanteil enthl̂t.  
Werden Leistungen der Unterhaltsfr̂derung bei Vollz eitman̂ahmen nach dem 
Aufstiegsfortbildungsfr̂derungsgesetz (AFBG) gewĥr t (Meister-BAFĜ), findet die fr̂ das 
BAFĜ beschriebene Verfahrensweise analog Anwendung . 
 
b) Kostenbeteiligung des jungen Menschen: 
Ist der junge Mensch auf Kosten der Jugendhilfe vollstationr̂ untergebracht und trĝt der 
Jugendhilfetrĝer die Ausbildungskosten in vollem U mfang, so ist die BAfĜ-Leistung in 
voller Hĥe (zu 100%) als zweckidentische Leistung nach § 93 Abs. 1 Satz 3 SGB VIII 
einzusetzen45. Da Schl̂er-BAfĜ in der Regel als Vollzuschuss ge leistet wird, erb̂rigt sich 
eine Differenzierung in Darlehensanteil und Zuschuss. 
 
93.1.1.10 Mutterschaftsgeld  
 
Es handelt sich um eine steuerfreie Lohnersatzleistung, die sich aus einem Teilbetrag der 
Krankenkasse und einem Arbeitgeber-Zuschuss zusammensetzt. Im Ergebnis erhl̂t die 
Frau in ihrer arbeitsfreien Mutterschutzzeit ein gleichhohes Einkommen wie vor der Geburt. 
 
93.1.1.11 Einmalige Einnahmen werden dem Gesamteinkommen des jeweiligen 
Kalenderjahres hinzugerechnet; anschlieênd wird di e Gesamtsumme aller 
berĉksichtigungsfĥigen Einkn̂fte durch 12 Monate geteilt. 
  

                                                
44 BSG Urteil v. 17.3.2009, B 14 AS 63/07; Bundesverfassungsgericht 1 BvR 2556/09 v. 07.07.2010; DIJuF Rechtsgutachten v. 
13.09.2010, JAmt Heft 11/2010, S. 487. 
45 Siehe Ziffer 93.1.3 Heranziehung zweckidentischer Leistungen 
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93.1.2 Anrechnungsfreies Einkommen  
 
93.1.2.1 Grundrenten nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und den hierzu 
entsprechenden Nebengesetzen (z.B. Opferentschd̂igu ngsgesetz  ̂ OEG; 
Infektionsschutzgesetz - IFSG, Soldatenversorgungsgesetz - SVG, Zivildienstgesetz  ̂ZDG) 
 
93.1.2.2 Renten und Beihilfen nach Bundesentschd̂ig ungsgesetz (z.B. Entschd̂igung 
nationalsozialistischer Opfer) 
 
93.1.2.3 Schmerzensgeld nach § 253 Abs. 2 Br̂gerliches Gesetzbuch (BGB)  
Ist wegen einer Verletzung des Kr̂pers, der Gesundh eit, der Freiheit oder der sexuellen 
Selbstbestimmung ein immaterieller Schaden entstanden und wird hierfr̂ eine 
Entschd̂igung in Geld geleistet, erfolgt keine Ber^ cksichtigung als Einkommen nach 
§ 93 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII.  
 
93.1.3 Zweckidentische Leistungen 
 
Wirtschaftliche Jugendhilfe wird als Annex zu pd̂ag ogischen Leistungen gewĥrt. Sie 
umfasst die Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts des jungen Menschen 
auêrhalb des Elternhauses einschliel̂ich der Koste n der Erziehung (§ 39 Abs. 1 SGB VIII). 
Andere Geldleistungen, die dem gleichen Zweck dienen, zĥlen nicht zum Einkommen, 
sondern werden davon unabhn̂gig bzw. zust̂zlich zum  Kostenbeitrag herangezogen. 
Zweckidentitt̂ besteht, wenn beide Leistungen der D eckung desselben Bedarfs dienen. 
Hierzu gehr̂en Unterhaltszahlungen, Halb- und Vollw aisenrente, (mit Ausnahme von 
Hinterbliebenen- und Beschd̂igtengrundrenten nach d em BVG und den hierzu 
entsprechenden Nebengesetzen, z.B. nach dem Opferentschd̂igungsgesetz OEG 46), 
Ausgleichsrenten nach dem BVG47, Waisengeld fr̂ Hinterbliebene nach dem 
Beamtenversorgungsgesetz, Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) und Ausbildungsgeld48 nach 
SGB lll, BAfĜ 49 und vergleichbare Leistungen. Zweckidentische Leistungen sind 
demjenigen zuzuordnen, fr̂ den sie bestimmt sind. I hr Einsatz sollte ab dem Ersten des auf 
den Jugendhilfebeginn folgenden Monats erfolgen.  
 
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)50 werden nicht mehr gewĥrt, wenn 
Mutter und Kind im Rahmen der Jugendhilfe gemeinsam untergebracht sind  
 
93.1.3.1 Einsatz bei vollstationr̂en Leistungen 
 
Bei vollstationr̂en Leistungen sind die zweckidenti schen Leistungen in vollem Umfang 
einzusetzen, da der Unterhalt des jungen Menschen bei dieser Betreuungsform vom 
Jugendamt mit abgedeckt wird. Damit soll eine Doppelleistung durch f̂fentliche Mittel fr̂ 
denselben Zweck vermieden werden.  
 
93.1.3.2 Kein Einsatz bei teilstationr̂en Leistunge n 

Die Frage nach dem Einsatz von zweckidentischen Leistungen stellt sich bei einer 
teilstationr̂en Betreuung nicht, weil das Jugendamt  den Lebensunterhalt des jungen 
Menschen nicht vollstn̂dig sicherstellt. Es fehlt d aher an der Zweckidentitt̂ i.S. des 
§ 93 Abs. 1 Satz 3 SGB VIII.  

                                                
46 BMAS Schreiben vom 15.12.2011: keine Zweckidentitt̂  von OEG-Beschd̂igten u. Hinterbliebenengrundrenten  mit 
Unterhaltsleistungen nach § 39 SGB VIII (entgegen der Annahme des VG Saarlouis 11 K 471/08 vom 31.03.2010). 
47 BMAS Rundschreiben v. 08.10.2012 u. Verfĝung des R P Stuttgart, Landesversorgungsamt vom 07.11.2012 
48 VGH Bayern 12 C 10.1472 vom 27.06.2011, OVG Ln̂ebur g, 4 PA 250/08 v. 28.07.2009 
49 Siehe Ausfĥrungen zum BAFĜ unter Ziffer 93.1.1.1 
50 Erlass des Ministeriums fr̂ Arbeit und Soziales Bad en- Wr̂ttemberg vom 04.07.2006  
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Diese zweckidentischen Mittel (z.B. Unterhaltszahlungen oder Halbwaisenrente) werden 
vom jungen Menschen zur Deckung seines eigenen Lebensbedarfs bent̂igt.  
 
93.1.4 Zweckbestimmte Leistungen und Kindergeld  
 
Nach § 93 Abs. 1 Satz 4 SGB VIII zĥlen Leistungen,  die aufgrund f̂fentlich-rechtlicher 
Vorschriften zu einem ausdrĉklich genannten Zweck erbracht werden, nicht zum 
Einkommen. Sie dienen einem anderen Zweck als die wirtschaftliche Jugendhilfe und 
bleiben bei der Ermittlung des Einkommens nach § 93 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII 
unberĉksichtigt. Es reicht aus, wenn sich der Zwec k fr̂ eine bestimmte Leistung aus den 
Anspruchsvoraussetzungen der f̂fentlich-rechtlichen  Vorschrift ergibt. Eine wr̂tliche 
Benennung des Zwecks, fr̂ den die Leistung erbracht  wird, ist nicht zwingend erforderlich. 
Wohngeld ist z.B. kein Einkommen in diesem Sinne, da es zweckbestimmt einen Teil des 
Bedarfs fr̂ das Wohnen abdecken soll. 51 
Es bietet sich eine Orientierung am Leistungskatalog der SHR 83.01 an, da die Regelung 
des § 93 Abs. 1 Satz 4 SGB VIII inhaltlich dem § 83 SGB XII nachgebildet wurde.  
Eine direkte Umsetzung auf die Jugendhilfe ist jedoch nur bedingt mĝlich. Zum einen hat 
der Gesetzgeber einen eigenen Einkommensbegriff nach § 93 SGB VIII geschaffen, zum 
anderen gilt die Besonderheit des Einzelfalls unter Beachtung der Zielsetzungen des 
SGB VIII, die sich von der Sozialhilfe unterscheidet. 
 
Kindergeld fr̂ das untergebrachte Kind und fr̂ dess en Geschwister52 ist ebenfalls kein 
Einkommen des kindergeldberechtigten Elternteils im Sinne des § 93 SGB VIII. Eine 
einkommenserhĥende Hinzurechnung von Kindergeld is t daher nicht zulŝsig 53. Der 
kindergeldberechtigte Elternteil hat das Kindergeld fr̂ das untergebrachte Kind jedoch als 
Kostenbeitrag einzusetzen; ggf. neben einem aus Einkommen ermittelten Kostenbeitrag54. 
 
93.2 Absetzungen 
 
Zunĉhst wird das (Brutto)Einkommen um die tatsĉhl ich auf dieses Einkommen gezahlten 
gesetzlichen Abzĝe wie Steuern und Sozialversicher ungsbeitrĝen bereinigt, die im jeweils 
zugrunde zu legende Kalenderjahr angefallen sind (i.d.R. in dem der Leistung / Man̂ahme 
vorangegangenen Kalenderjahr).  
Werden Beitrĝe zur Absicherung der in § 93 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII genannten Risiken 
(Alter, Krankheit, Pflegebedr̂ftigkeit und Arbeitsl osigkeit) geltend gemacht und sind diese 
Risiken nicht mehr ausreichend durch staatliche Vorsorgeleistungen abgedeckt, sind 
anerkennungsfĥige Aufwendungen von dem ermittelten  (Netto)Einkommen abzusetzen. 
Dabei richtet sich die Beurteilung der Angemessenheit grundst̂zlich nach den individuellen 
Lebensverhl̂tnissen der Antragsteller (siehe Anhang  S. 24). Fr̂ die Absetzung dieser 
sonstigen Versicherungsbeitrĝe nach § 93 Abs. 2 Nr . 3 SGB VIII wird kein zwingender 
Bezug zu dem der Leistung oder Man̂ahme vorangegang enen Kalenderjahr gesehen. 
Vielmehr kann es fr̂ den Kostenbeitragspflichtigen gn̂stiger sein, wenn seine aktuellen 
Beitragsbelastungen berĉksichtigt werden.  
Insbesondere die Altersvorsorge gewinnt immer mehr an Bedeutung. Dazu gehr̂t u.a. die 
Bruttoentgeltumwandlung. Ein Teil des Bruttoarbeitslohns wird aufgrund einer Vereinbarung 
zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber in eine betriebliche Altersversorgung umgewandelt. 
Bei derartigen Beitrĝen handelt es sich um Einkomm en i. S. des § 93 SGB XII, welches in 
angemessener Hĥe anrechnungsfrei bleiben muss. Als  Orientierungshilfe zur Beurteilung 
der Angemessenheit bieten sich u.a. zwei Anhaltspunkte aus der Rechtsprechung55 an. Dies 
ist zum einen der Mindestbeitrag fr̂ die gesetzlich e Rentenversicherung, zum anderen die 

                                                
51 BayVGH, 12. Senat v. 24.06.2010  ̂12 B 09.2527, Fam RZ 2011, Heft 4 S. 331. Zur Zweckbestimmung siehe § 1 WoGG. 
52 BVerwG 5 C 10.10 vom 12.05.2011 
53

 Seit Inkrafttreten des KJVVG ab 03.12.2013 
54

 Siehe Ziffer 94.3ff 
55 BSG B 4 AS 7/10 vom 09.11.2010  
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steuerrechtliche Regelung nach § 3 Nr. 63 EStG, wonach der Hĉhstbetrag zum Aufbau 
einer betrieblichen Altersversorgung bei 8% der Beitragsbemessungsgrenze in der 
allgemeinen Rentenversicherung liegt. Am Beispiel des Jahres 2019 ergibt sich daraus eine 
Angemessenheitsspanne zwischen monatlich 83,70 Euro (18,6% aus 450 Euro56) und 
monatlich 536 Euro (8% aus 6.700  Euro). 
Die Direktversicherung ist ebenfalls ein Modell der betrieblichen Altersversorgung. Ein Teil 
des Bruttogehalts wird in Beitrĝe fr̂ eine Kapital lebens- oder Rentenversicherung 
umgewandelt. Kapitalbildende Versicherungen werden nicht anerkannt. Zur Beurteilung der 
Angemessenheit einer zust̂zlichen Rentenversicherun g kann die vorgenannte 
Angemessenheitsspanne ebenfalls zugrunde gelegt werden. 
 
93.3 Belastungen  
 
Auêr den in § 93 Abs. 2 SGB VIII genannten Absetzu ngen kommen nach 
§ 93 Abs. 3 SGB VIII weitere Belastungen (Versicherungen, Werbungskosten, 
Schuldverpflichtungen) in Betracht, die vom Einkommen abzuziehen sind. Zu beachten ist, 
dass die in den Nummern 1-3 genannte Aufzĥlung nic ht abschlieênd ist (însbesondere)̂. 
Im Gegensatz zur Einkommensermittlung nach § 93 Abs. 4 Satz 1 SGB VIII gibt es bei der 
Berĉksichtigung von Belastungen keinen gesetzlich vorgeschriebenen Bezug zu dem der 
Leistung oder der Man̂ahme vorangegangenen Kalender jahr, sodass aktuell bestehende 
Verpflichtungen relevant sind. Lediglich im Falle einer Rĉkabwicklung der 
Kostenbeitragsfestsetzung nach § 93 Abs. 4 Satz 2 und 3 SGB VIII macht es Sinn, dem 
nachtrĝlich zu ersetzenden Einkommen die jeweils z eitgleich dazugehr̂igen Belastungen 
gegenb̂erzustellen.  
 
93.3.1 Pauschaler Freibetrag 
 
Der Abzug der in § 93 Abs. 3 SGB VIII aufgefĥrten Belastungen erfolgt im Regelfall durch 
eine pauschale Kr̂zung des nach § 93 Abs. 1 und 2 e rrechneten Einkommens um 25%. 
Dies gilt auch dann, wenn z.B. in bereits laufenden Fl̂len bekannt ist, dass solche 
Belastungen tatsĉhlich nur in geringerer Hĥe best ehen. Die pauschale Absetzung nach 
§ 93 Abs. 3 SGB VIII kommt fr̂ junge Menschen und L eistungsberechtigte nach 
§ 19 SGB VIII mit eigenem Einkommen nach § 94 Abs. 6 SGB VIII nicht zur Anwendung.  
Die Entscheidung b̂er die Anerkennung von Belastung en nach § 93 Abs. 3 Nr. 1 
(Versicherungsbeitrĝe etc.) und Nr. 3 SGB VIII (Sc huldverpflichtungen) kann b̂er eine 
Hr̂tefallentscheidung nach § 92 Abs. 5 SGB VIII erf olgen.  
 
93.3.2 Nachgewiesene hĥere Belastungen  
 
Weist der Kostenbeitragspflichtige nach, dass seine Aufwendungen hĥer sind als der 25%-
Freibetrag, kn̂nen (Ermessensentscheidung) seine ta tsĉhlichen Belastungen 
berĉksichtigt werden, wenn sie nach Grund und Hĥe  angemessen sind und die 
Grundst̂ze einer wirtschaftlichen Lebensfĥrung nic ht verletzen. 
Beispiele fr̂ individuell nachgewiesene Belastungen , die anerkannt werden kn̂nen:  
Versicherungsbeitrĝe nach § 93 Abs. 3 Nr. 1 SGB VIII: 

Berĉksichtigungsfĥig Nicht berĉksichtigungsfĥig  

- Private Haftpflichtversicherung 
- Hausratversicherung 
- Unfallversicherung ohne Kapitalbildung 
- Risikolebensversicherung 
- Versicherungen gegen Berufsunfĥigkeit 

- Rechtschutzversicherung 
- Kapitallebensversicherung 
- weitere Kapital bildende Versicherungen 
- Ausbildungsversicherung fr̂ Kinder 
- Sterbegeldversicherung 

                                                
56 Mindestbemessungsgrundlage fr̂ die freiwillige Rent enversicherung 
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Werbungskosten nach § 93 Abs. 3 Nr. 2 SGB VIII kn̂nen berĉksicht igungsfĥig sein: 
 
- Fahrtkosten zur Arbeit57,  
- Beitrĝe zu Berufsverbn̂den, Gewerkschaften 
- Kosten fr̂ Kinderbetreuung wĥrend der Arbeitszeit  
- ggf. Kosten fr̂ Arbeitskleidung, wenn spezielle Ar beitskleidung bent̂igt und vom 

Arbeitgeber nicht ersetzt wird.  
 
Schuldverpflichtungen nach § 93 Abs. 3 Nr. 3 SGB VIII: 
 

Berĉksichtigungsfĥig Nicht berĉksichtigungsfĥig  

- Schuldverpflichtungen, die vor Beginn der 
Hilfe eingegangen wurden, sofern der 
Zweck des Kredits nachvollziehbar ist und 
die Kreditaufnahme nicht unwirtschaftlich 
war, 

- Schulden fr̂ den Kauf eines PKW, wenn 
dieser fr̂ Fahrten zur Arbeit notwendig ist 
und die Anschaffungskosten noch nicht 
b̂er die Fahrtkostenberechnung nach 
Sd̂L Ziffer 10.2.2 abgegolten sind, 

- Schulden zum Kauf von 
Einrichtungsgegenstn̂den 

- BAFĜ-Rĉkzahlungen 
- Angemessene Schuldverpflichtungen 

(Zins und Tilgung) fr̂ selbstgenutztes 
Wohneigentum nach Abzug des 
ermittelten Wohnwertes58 

- Schuldverpflichtungen zur Finanzierung 
von Luxus (Reisen, unangemessene 
Wohnungseinrichtung), 

- Schulden zur Finanzierung von Sucht 
(Spielschulden, Drogen), 

- Schulden aus unwirtschaftlichem 
Verhalten  

- Schulden, die aufgrund eines Darlehens 
im Zusammenhang mit der Gewĥrung 
von Jugendhilfe entstanden sind.  

 
Ergn̂zend wird auf die entsprechenden Ausfĥrungen in den Sozialhilferichtlinien Baden-
Wr̂ttemberg verwiesen, die als Orientierungshilfe z ugrunde gelegt werden kn̂nen.  
 
Anhang  
Beurteilungskriterien zur Ângemessenheit ̂nach § 9 3 Abs. 2 und 3 SGB VIII  
Die Behr̂de hat die Unbestimmtheit dieses Rechtsbeg riffs unter Bewertung aller Umstn̂de 
des Einzelfalls zu konkretisieren und im Rahmen ihres Beurteilungsspielraumes richtig 
auszulegen. Dabei ist die individuelle Lebenssituation des Kostenbeitragspflichtigen unter 
Berĉksichtigung seiner persn̂lichen und wirtschaft lichen Verhl̂tnisse zu berĉksichtigen 
Nach Grund und Hĥe angemessen gelten i.d.R. Beitra gshĥen fr̂ freiwillige 
Versicherungen, die mit den gesetzlichen Sozialversicherungsbeitrĝen vergleichbar sind  
(z.B. fr̂ Personen, die von der gesetzlichen Sozial versicherungspflicht befreit sind oder 
selbststn̂dig sind). Unangemessen erscheinen b̂erzo gene Vorsorgeaufwendungen, die 
b̂er das durchschnittliche Sicherheitsbedr̂fnis ein es Br̂gers hinausgehen. So sollte der 
Abschluss solcher Versicherungen nicht zu erheblichen finanziellen Einschrn̂kungen des 
familir̂en Haushalts fĥren und die Familie b̂er ei n regelm^̂iges Einkommen verfĝen, 
um ihren Verpflichtungen nachkommen zu kn̂nen.  
 
Auch der Zeitpunkt der Vertragsabschlŝse kann ein Beurteilungskriterium sein; war z.B. die 
Unterbringung des Kindes bereits absehbar, kann die Angemessenheit entfallen.  

                                                
57

 Die Berechnung in Anlehnung an § 82 SGB XII und der VO zu § 82 SGB XII wurde aufgegeben, weil die dortige 
Entfernungsbegrenzung nicht mehr zeitgem^̂ ist. Es wird eine Anlehnung an Ziffer 10.2.2 Sd̂L empfohlen . 
58 Siehe DIJuF-Rechtsgutachten vom 26.11.2010, J 8 310 Sch, JAmt Heft 03/2011 sowie Anlage 5 der Empfehlungen 
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Zu den berĉksichtigungsfĥigen Versicherungsarten kommen Beitrĝe zur Alterssicherung 
(z.B. Riester-Leistungen), Lebensversicherungen (mit der Einschrn̂kung, dass ihre 
Verwertung vor dem Eintritt in den Ruhestand vertraglich ausgeschlossen ist), freiwillige 
Beitrĝe zur gesetzlichen Kranken- (z.B. Zusatzvers icherung fr̂ Zahnersatz), Pflege- und 
Rentenversicherung (z.B. betriebliche Altersversorgung) in Betracht. b̂erschreiten die 
Beitrĝe die Hĥe des b̂lichen (z.B. bei der Rieste rrente die Hĥe der Mindesteinlage) 
sollte sich dies aus der Besonderheit des Einzelfalls begrn̂den.  
Grundst̂zlich nicht berĉksichtigungsfĥig sind Ver sicherungsbeitrĝe, die der reinen 
Vermĝensbildung dienen.  
 
93.4 Einkommensermittlung  
 
Die nachfolgenden Ausfĥrungen gelten fr̂ alle Kost enbeitragspflichtigen mit Ausnahme 
des jungen Menschen (siehe § 94 Abs. 6 SGB VIII)59. 
 
93.4.1 Maĝebliches Einkommen und Erfassungszeitrau m 
 
Grundst̂zlich maĝeblich ist das durchschnittliche Monatseinkommen, ermittelt aus der 
Summe aller Einkn̂fte im Sinne des § 93 Abs. 1 Satz  1 SGB VIII, die der kostenbeitrags-
pflichtigen Person innerhalb eines Kalenderjahres regelm^̂ig oder einmalig zugeflossen 
sind (1/12 der jĥrlichen Gesamteinkn̂fte nach § 93  Abs. 1 Satz 1 SGB VIII). Dabei ist als 
Erfassungszeitraum das Kalenderjahr zugrunde zu legen, welches dem jeweiligen 
Kalenderjahr der Leistung oder der Man̂ahme vorange ht.  
Bsp. Leistungsbeginn 01.04.2017; kostenbeitragsrelevant ist das durchschnittliche 
Monatseinkommen, welches in der Zeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 (im Kalenderjahr 
2016) erzielt wurde. Dauert der Leistungszeitraum ^ber den 01.01.2018 hinaus an, sind fr̂ 
das Leistungsjahr 2018 die Einkn̂fte aus dem Kalend erjahr 2017 relevant.  
Damit will der Gesetzgeber eine jĥrliche Aktualisi erung des Kostenbeitrages sicherstellen. 
 
93.4.2 Nachtrĝliche Neuberechnung des maĝeblichen  Einkommens auf Antrag 
 
Auf Antrag des Kostenbeitragspflichtigen ist vom Grundsatz der Einkommensermittlung nach 
§ 93 Abs. 4 Satz 1 SGB VIII abzuweichen. Dabei ist das maĝebliche Einkommen 
nachtrĝlich durch das durchschnittliche Monatseink ommen zu ersetzen, welches der/die 
Kostenbeitragspflichtige in dem jeweiligen Kalenderjahr der Leistung oder der Man̂ahme 
erzielt hat. 
Bsp. Leistungsbeginn 01.04.2017, nachtrĝlich zugru nde zu legen ist das durchschnittliche 
Monatseinkommen aus dem Kalenderjahr 2017 (vom 01.01.2017 bis 31.12.2017).Evtl. zu 
viel geleistete Kostenbeitrĝe sind zu erstatten / evtl. hĥere Kostenbeitrĝe nachzufordern.  
 
93.4.3 Frist zur Antragstellung  
 
Der Antrag fr̂ die nachtrĝliche Neuberechnung kann  innerhalb eines Jahres nach Ablauf 
des Kalenderjahres der jeweiligen Leistung oder der jeweiligen Man̂ahme gestellt werden.  
Bsp. Leistungsbeginn 01.04.2017, Ablauf des Kalenderjahres der Leistung: 31.12.2017, 
Ablauf der Frist zur Antragstellung: 31.12.2018. 
 
93.4.4 Vorlûfige Einkommensermittlung im Hr̂tefall   
 
Eine weitere Abweichung vom Grundsatz der Einkommensermittlung ist in besonderen 
Hr̂tefl̂len mĝlich. Ergb̂e die Heranziehung zu ein em Kostenbeitrag auf der Grundlage 
des nach § 93 Abs. 4 Satz 1 SGB VIII ermittelten maĝeblichen Einkommens in einem 
bestimmten, vom Kostenbeitragspflichtigen glaubhaft gemachten Zeitraum eine besondere 

                                                
59 Siehe Ziffer 94.6.1 



Empfehlungen zur Kostenbeteiligung Baden-Wr̂ttember g  ̂Stand 01.08.2019  

 

27 

Hr̂te, wird vorlûfig von dem in diesem bestimmten Zeitraum erzielten durchschnittlichen 
Monatseinkommen ausgegangen.  
Bsp. Leistungsbeginn 01.04.2017, der aktuell zu leistende Kostenbeitrag basiert auf dem 
durchschnittlichen Monatseinkommen des Kalenderjahres 2016. In der Zeit vom 01.07.2017 
bis 30.11.2017 verdient der Kostenbeitragspflichtige erheblich weniger. Fr̂ den Erlass eines 
vorlûfigen Kostenbeitragsbescheides ist zunĉhst d as in der Zeit vom 01.07.2017 bis 
30.11.2017 erzielte durchschnittliche Monatseinkommen maĝeblich. Nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die besondere Hr̂te glaubhaf t gemacht wurde (hier 2017), ist der 
endgl̂tige Kostenbeitrag ab 01.07.2017 festzusetzen . Dieser endgl̂tige Kostenbeitrag 
basiert auf dem durchschnittlichen Monatseinkommen, welches im Kalenderjahr 2017 (vom 
01.01.2017  ̂31.12.2017) erzielt wurde.  
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§ 94 SGB VIII  Umfang der Heranziehung 
 
94 Allgemeines 
 
§ 94 SGB VIII regelt den Umfang der Heranziehung der Kostenbeitragspflichtigen. 
 
94.1 Angemessener Kostenbeitrag 
 
Grundlegendes Kriterium des Kostenbeitrags soll seine Ângemessenheit ̂ sein. Zur 
Umsetzung dieses unbestimmten Rechtsbegriffs sind folgende Regelungen zu beachten: 
 
- die Vorschriften des § 93 SGB VIII (Einkommen), 
- die Bestimmungen des § 94 SGB VIII (v.a. der Kostenbeitragsverordnung nach 

§ 94 Abs. 5 SGB VIII), 
- das Unterhaltsrecht nach BGB (z.B. Berĉksichtigun g weiterer Unterhaltspflichten, 

Wahrung des Selbstbehalts60), 
- die Heranziehung aus Vermĝen (§§ 90, 91 SGB XII) bei jungen Volljĥrigen und 

volljĥrigen Leistungsberechtigten nach § 19 SGB VI II. 
 
Der errechnete Kostenbeitrag ist auf volle Euro abzurunden. Die Festsetzung des 
Kostenbeitrags erfolgt ab dem Ersten des auf den Beginn der Leistung folgenden Monats. 
Wechselt die Hilfeart, z.B. von teil- zur vollstationr̂en Leistung ist der jeweilige 
Kostenbeitrag taggenau zu berechnen.  
Bei vorlûfigen Man̂ahmen zum Schutz von Kindern un d Jugendlichen nach § 42 SGB VIII 
gilt die unter Ziffer 92.5.5. beschriebene Sonderregelung. Dauert die Inobhutnahme ln̂ger 
als 7 Tage an, wird der Kostenbeitrag ab dem ersten Tag der Inobhutnahme festgesetzt. 
 
94.1.1 Heranziehung aus Einkommen 
 
Die angemessene Heranziehung der Kostenbeitragspflichtigen erfolgt grundst̂zlich nur aus 
dem Einkommen; junge Volljĥrige und volljĥrige Le istungsberechtigte nach § 19 SGB VIII 
sind jedoch zust̂zlich auch aus Vermĝen heranzuzie hen (vgl. § 92 Abs. 1a SGB VIII bzw. 
Ziffer 92.1a). 
 
94.1.2 Obergrenze der Heranziehung 
 
Die Obergrenze der Heranziehung aus allen Kostenbeitrĝen bemisst sich am tatsĉhlichen 
Aufwand des Jugendhilfetrĝers, d.h. an der Hĥe de r Kosten fr̂ Leistungen und vorlûfige 
Man̂ahmen nach § 91 Abs. 1 und 2 SGB VIII sowie etw aiger Kosten fr̂ den notwendigen 
Unterhalt und die Krankenhilfe (vgl. Ziffer 91.3). 
 
94.1.3 Rangfolge der Kostenbeitragspflichtigen 
 
Die Heranziehung zum Kostenbeitrag nach § 91ff SGB VIII unterliegt folgender Rangfolge: 
1) Junger Mensch (ledig oder verheiratet)  
2) Ehegatte oder Lebenspartner (nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz) des jungen 

Menschen 
3) Elternteile des jungen Menschen 
 
Sofern der Kostenbeitrag des jungen Menschen in der Regel nicht ausreicht, um die 
Aufwendungen der Jugendhilfe abzudecken, sind auch die nachrangig benannten 
Kostenbeitragspflichtigen auf ihre Leistungsfĥigke it zu b̂erprf̂en und ggf. weitere 
Kostenbeitrĝe aus Einkommen und Kindergeld festzus etzen.  

                                                
60 BVerwG Urteil 5 C 10.09 vom 19.08.2010  
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94.2 Individuelle Berĉksichtigung von Einkommen un d Unterhaltspflichten  
 
Fr̂ jeden kostenbeitragspflichtigen Elternteil, Ehe gatten oder Lebenspartner des jungen 
Menschen ist ein angemessener Kostenbeitrag festzusetzen. Die Angemessenheit des 
Kostenbeitrags bemisst sich dabei an zwei wesentlichen Parametern: der Hĥe des 
jeweiligen Einkommens und der br̂gerlich-rechtliche n Leistungsfĥigkeit nach dem 
Br̂gerlichen Gesetzbuch (BGB). 
 
94.2.1 Zuordnung des Einkommens 
 
Jeder Kostenbeitragspflichtige ist einzeln aus seinem Einkommen heranzuziehen; auch 
zusammenlebende Elternteile61.Die Berechnung des maĝeblichen Einkommens erfolgt  
individuell fr̂ jede kostenbeitragspflichtige Perso n nach § 93 SGB VIII, ebenso die 
Absetzungen und die pauschale Kr̂zung in Hĥe von 2 5%. Werden darb̂er hinausgehende 
hĥere Belastungen nachgewiesen und leben die Elter nteile zusammen, sollten die 
Belastungen nur bei demjenigen Elternteil anerkannt werden, der auch tatsĉhlich dafr̂ 
aufkommt. 
 
94.2.2 Berĉksichtigung von gleichrangig Unterhalts berechtigten 
 
Die Umsetzung erfolgt b̂er § 4 der Kostenbeitragsve rordnung62. 
 
Unabhn̂gig vom Grundsatz zur Ermittlung des maĝebl ichen Einkommens auf der Basis 
des Vorjahreseinkommens nach § 93 Abs. 4 Satz 1 SGB VIII sind fr̂ die Festsetzung des 
Kostenbeitrags die aktuell zu berĉksichtigenden Un terhaltspflichten maĝebend 63.  
Bsp.: Leistungsbeginn 10.02.2016, Kostenbeitragsfestsetzung ab 01.03.2016 auf der Basis 
des Vorjahreseinkommens 2015 und der am 10.02.2016 bestehenden Unterhaltspflichten. 
˜ndert sich die Anzahl der unterhaltsberechtigten P ersonen und wirkt sich diese ˜nderung 
auf die Hĥe des festgesetzten Kostenbeitrags aus, ist der Kostenbeitrag ab Eintritt der 
˜nderung jeweils neu festzusetzen 64; z.B.:  
- bei Geburt eines berĉksichtigungsfĥigen Geschwis terkindes ab dem 1. des Monats, in 

dem das Kind geboren wurde,  
- bei Wegfall einer Unterhaltspflicht ab dem 1. des auf den Wegfall folgenden Monats.  
Die Gegenb̂erstellung von Unterhaltspflichten und d urchschnittlichem Monatseinkommen 
desselben Zeitraums ist nur im Falle einer Antragsstellung nach § 93 Abs. 4 Satz 2 und 3 
SGB VIII nachvollziehbar.  
Bsp.: Kostenbeitrag ab 01.01.2017 wurde auf der Basis des Vorjahreseinkommens aus dem 
Kalenderjahr 2016 festgesetzt. Nach Ablauf des Kalenderjahres 2017 stellt der 
Kostenbeitragspflichtige einen Antrag auf nachtrĝl ichen Ersatz des Einkommens auf der 
Basis des Kalenderjahres 2017 (Ersatzjahr). Bei dieser Rĉkabwicklung und evtl. 
Neufestsetzung des Kostenbeitrags ab 01.01.2017 sind neben dem maĝeblichen 
Einkommen aus dem Kalenderjahr 2017 auch die im Ersatzjahr zu berĉksichtigenden  
Unterhaltspflichten relevant.  
 
94.3 Kostenbeitrag in Hĥe von Kindergeld  
 
Mit der Regelung des § 94 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII hat der Gesetzgeber bei vollstationr̂en 
Leistungen und bei Inobhutnahmen 65 die Festsetzung eines Kostenbeitrages in Hĥe des 
Kindergeldes ermĝlicht. 

                                                
61 Siehe Ziffer 92.2.2 Wegfall der gesamtschuldnerischen Haftung 
62 Siehe Ziffer 94.5.4 
63 Entgegen den Ausfĥrungen in Ziffer III und IV im D IJuF Rechtsgutachten vom 31.10.14, JAmt 12/2014  
64 Entspricht den Ausfĥrungen in Ziffer II des DIJuF Rechtsgutachtens vom 31.10.14, JAmt 12/2014 
65 BVerwG 5 C 21.14 vom 21.10.2015.  
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Die Umsetzung der Heranziehung zu einem Kostenbeitrag in Hĥe des Kindergeldes fr̂ den 
untergebrachten jungen Menschen wird auch in § 7 der Kostenbeitragsverordnung 
beschrieben66.  
Die Festsetzung des Kostenbeitrags in Hĥe von Kind ergeld erfolgt ab dem Ersten des auf 
den Beginn der Leistung folgenden Monats, bei einer Inobhutnahme die ln̂ger als 7 Tage 
andauert ab dem 1. Tag der Inobhutnahme.  
 
94.3.1 Voraussetzungen  
 
Der kindergeldberechtigte Elternteil hat unter folgenden Voraussetzungen einen 
Kostenbeitrag in Hĥe des Kindergeldes zu zahlen, u nd zwar unabhn̂gig davon, ob er 
daneben noch zu einem angemessenen Kostenbeitrag aus seinem Einkommen 
herangezogen wird: 
- Unterbringung des jungen Menschen b̂er Tag und Nac ht auêrhalb des Elternhauses, 
- Elternteil bezieht Kindergeld fr̂ den untergebrach ten jungen Menschen, 
- die unter Ziffer 94.1.2 beschriebene Obergrenze der Heranziehung wurde beachtet,  
- vor der Heranziehung des Kindergeldes sind vorrangige Kostenbeitragspflichten nach 
Ziffer 94.1.3 zu prf̂en. Bis zur vollen Kostendecku ng sind:  

- vorrangig der junge Mensch aus Einkommen und ab seiner Volljĥrigkeit auch aus 
Vermĝen (§ 94 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII, § 92 Abs. 1a  SGB VIII),  

- im nĉhsten Rang folgend sein Ehegatte oder Lebens partner nach dem 
Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG) aus Einkommen,  

- und im letzten Rang folgend seine Elternteile aus Einkommen und der 
kindergeldberechtigte Elternteil zust̂zlich aus Kin dergeld  

heranzuziehen.  
Die Heranziehung von Kindergeld kommt nur dann nicht in Betracht, wenn die tatsĉhlichen 
Aufwendungen der Jugendhilfe bereits aus der Kostenbeteiligung des jungen Menschen, 
seines Ehegatten oder Lebenspartners in vollem Umfang gedeckt sind. 
 
Hat der kindergeldberechtigte Elternteil einen Kostenbeitrag aus Einkommen nach 
§ 93 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII und daneben einen Kostenbeitrag aus Kindergeld nach 
§ 94 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII zu leisten, erhl̂t er z wei Kostenbeitragsbescheide.  
 
Auch Leistungsempfn̂ger nach SGB II oder SGB XII ha ben unter den in Ziffer 94.3ff 
genannten Voraussetzungen einen Kostenbeitrag in H^he des Kindergeldes zu leisten, da 
der Unterhalt des untergebrachten jungen Menschen vom Jugendhilfetrĝer sichergestellt 
wird. 
 
Bsp.: Sind die tatsĉhlichen Aufwendungen der Jugen dhilfe bis auf einen Restaufwand 
durch die vorrangige Kostenbeteiligung des jungen Menschen und seines 
Ehegatten/Lebenspartners gedeckt, sollte sich zunĉ hst die Kostenbeteiligung in Hĥe des 
Kindergeldes und zuletzt die Kostenbeteiligung der Elternteile aus ihrem jeweiligen 
Einkommen anschlieên, ggfs. durch Quotelung des je weilig zu leistenden Kostenbeitrages.  
Bsp.: ungedeckter Restaufwand nach Heranziehung des Kindergeldes: 180 Euro. 
Mĝliche Kostenbeteiligung aus Einkommen des Vaters : 200 Euro, mĝliche 
Kostenbeteiligung aus Einkommen der Mutter: 50 Euro. Es stehen insgesamt 250 Euro zur 
Aufwandsdeckung zur Verfĝung, die auf den Restaufw and wie folgt verteilt werden: 
Quote Kostenbeitrag Vater: 180 Euro x 200 Euro geteilt durch 250 Euro = 144 Euro 
Quote Kostenbeitrag Mutter: 180 Euro x   50 Euro geteilt durch 250 Euro =   36 Euro  
  

                                                
66 Siehe Ziffer 94.5.7 
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94.3.2 Erstattungsanspruch auf Kindergeld 
 
Zahlt der kindergeldberechtigte Elternteil den Kostenbeitrag in Hĥe des Kindergeldes nicht, 
ist der Trĝer der f̂fentlichen Jugendhilfe berecht igt, einen Erstattungsanspruch nach 
§ 104 SGB X i.V.m. § 74 Abs. 2 EStG gegenb̂er der F amilienkasse geltend zu machen. 
Dies gilt auch im Fall eines Widerspruchs- oder Klageverfahren unabhn̂gig der 
aufschiebenden Wirkung67. 
 
Auszug aus § 74 EStG  

 

§ 74 EStG 
Zahlung des Kindergeldes in Sonderfl̂len  

(1) Das fr̂ ein Kind festgesetzte Kindergeld nach §  66 Abs. 1 EStG kann an das Kind ausgezahlt 
werden, wenn der Kindergeldberechtigte ihm gegenb̂e r seiner gesetzlichen Unterhaltspflicht 
nicht nachkommt. Kindergeld kann an Kinder, die bei der Festsetzung des Kindergeldes 
berĉksichtigt werden, bis zur Hĥe des Betrages, d er sich bei entsprechender Anwendung des  
§ 76 EStG ergibt, ausgezahlt werden. Dies gilt auch, wenn der Kindergeldberechtigte mangels 
Leistungsfĥigkeit nicht unterhaltspflichtig ist od er nur Unterhalt in Hĥe eines Betrages zu 
leisten braucht, der geringer ist als das fr̂ die A uszahlung in Betracht kommende Kindergeld. 
Die Auszahlung kann auch an die Person oder Stelle erfolgen, die dem Kind Unterhalt gewĥrt. 

(2) Fr̂ Erstattungsansprĉhe der Trĝer von Soziall eistungen gegen die Familienkasse gelten die  
§§ 102 bis 109 und 111 bis 113 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch entsprechend. 

 
 
Zu beachten ist, dass die Familienkassen i.d.R. einen Mittelwert68 auszahlen, wenn fr̂ 
mehrere Kinder Kindergeld bezogen wird. Besteht z.B. ein Kindergeldanspruch fr̂ 4 Kinder 
in Hĥe von 2x204 Euro zuzĝlich 1x210 Euro und 1x2 35 Euro =853 Euro, betrĝt der 
Mittelwert 213,25 Euro. Ist das untergebrachte Kind das vierte Kind, wird dem Jugendamt 
nicht Kindergeld in Hĥe von 235 Euro ausbezahlt, w eil die Formulierung d̂as auf das 
untergebrachte Kind entfallende Kindergeld ̂von den  Familienkassen in Verbindung mit den 
Ausfĥrungen zu § 76 EStG ausgelegt wird und ântei liges Kindergeld pro Kind ̂bedeutet.  
 
94.4 Berĉksichtigung tatsĉhlicher Betreuungsleist ungen  
 
Die Regelung, dass tatsĉhliche Betreuungsleistunge n des Pflichtigen auf seinen 
Kostenbeitrag anzurechnen sind, findet Anwendung bei Leistungen b̂er Tag und Nacht. Es 
muss sich dabei aber um Betreuungsleistungen handeln, die den Rahmen regelm^̂iger 
Umgangskontakte b̂ersteigen. Dies kn̂nen ln̂gere Be suchsaufenthalte in den Ferien oder 
regelm^̂ige Aufenthalte  ̂ nicht nur an den Wochenen den  ̂ sein und sind 
kostenbeitragsmindernd zu berĉksichtigen.  
 
Umgangskontakte sind die im Hilfeplan vereinbarten regelm^̂igen Besuchskontakte, i.d.R. 
bei den kostenbeitragspflichtigen Elternteilen. Der Hilfeplan sollte nach Mĝlichkeit zu 
Umfang und Hûfigkeit von Besuchskontakten mĝlichs t vorausschauend 
berĉksichtigungsfĥige Aussagen treffen. Danach l^ sst sich abscht̂zen bzw. ermitteln, 
inwieweit die dort vereinbarten Besuchsaufenthalte eine Reduzierung des zu erhebenden 

                                                
67 Siehe Ziffer 92.2.1  
68 BFH Urteil v. 28.04.2010 III R 43/08  
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Kostenbeitrags aus Einkommen erforderlich machen. Es wird empfohlen, die Abzĝe beim 
Kostenbeitrag69 wie folgt vorzunehmen:  
 
Bei einer Anwesenheit70 des jungen Menschen in der Einrichtung bzw. Pflegefamilie von: 
 
a) 300-365 Tagen kein Abzug  
b) 235-299 Tagen 20% Abzug 
c) 170-234 Tagen 40% Abzug 
 
Dies gilt auch fr̂ Wochengruppen und Wochenpflege.  
Diese Regelung gilt auch fr̂ den Kostenbeitrag in H ĥe von Kindergeld 71.  
 
94.5 Kostenbeitragsverordnung  
 
Die erste Verordnung zur ˜nderung der Kostenbeitrag sverordnung ist am 04.12.2013 in 
Kraft getreten.  
§ 94 Abs.5 SGB VIII ist die Grundlage fr̂ die bunde sweit geltende Rechtsverordnung zur 
Festsetzung der Kostenbeitrĝe mit nach Einkommensg ruppen gestaffelten 
Pauschalbetrĝen.  
Zu beachten ist, dass die Kostenbeitragsverordnung nur fr̂ die Festsetzung der 
Kostenbeitrĝe von Eltern, Ehegatten bzw. Lebenspar tners des jungen Menschen gilt.  
 
94.5.1 Festsetzung des Kostenbeitrags nach Tabelle 
 
Zur Festsetzung des Kostenbeitrags dient die der Verordnung als Anlage zu § 1 beigefĝte 
Kostenbeitragstabelle. Die Tabelle gliedert sich (vertikal) in 27 Einkommensgruppen und 
(horizontal) in 4 Beitragsstufen. Die Tabelle gilt lt. Gesetzgeber als so konzipiert, dass sie zu 
angemessenen Kostenbeitrĝen fĥrt und aufwn̂dige N ebenberechnungen in Form von 
unterhaltsrechtlichen Vergleichsberechnungen in der Regel nicht erforderlich sind.  
 
94.5.2 Beitragsstufen bei vollstationr̂en Leistunge n 
 
§ 2 der Kostenbeitragsverordnung regelt, wie die Beitragsstufen bei vollstationr̂en 
Leistungen (Beitragsstufen 1-3 der Tabelle) auszuw^hlen sind.  
 
Die Kostenbeitragsverordnung enthl̂t keine Hinweise  wie bei der Auswahl der Beitragsstufe 
zu verfahren ist, insbesondere, wenn fr̂ die vollst ationr̂ untergebrachten Personen 
verschiedene Jugendm̂ter r̂tlich zustn̂dig sind. Es  ergeht folgende Empfehlung: 
 
1) Beurteilung nach der zeitlichen Reihenfolge der Unterbringung, d.h. die Person, die zuerst 

untergebracht wurde ist auch die erste Person im Sinne der Beitragsstufe 1. 
Bsp.: Die geschiedenen Eheleute C erhalten fr̂ ihre  Kinder A (6 Jahre) und B (9 Jahre) 
Hilfe zur Erziehung nach §§ 27, 34 SGB VIII. Fr̂ Ki nd A ist das Jugendamt D, fr̂ Kind B 
das Jugendamt E r̂tlich zustn̂dig. Das Kind A wurde  am 01.01.2016 untergebracht, das 
Kind B am 01.03.2016. Kind A ist êrste Person,̂ Ki nd B ist ẑweite Person ̂im Sinne der 
Kostenbeitragsverordnung. Jugendamt D erhebt einen Kostenbeitrag nach 
Beitragsstufe 1, Jugendamt E einen Kostenbeitrag der Beitragsstufe 2 der Tabelle. 

2) Rangfolge nach Alter bei zeitgleicher Unterbringung, d.h. l̂tere Kinder einer Familie 
gehen im Rang den jn̂geren Kindern vor. 

                                                
69 Erbringen zusammenlebende Elternteile die Betreuungsleistungen gemeinsam, steht jedem von ihnen der Abzug in gleicher 
Hĥe zu (keine hl̂ftige Aufteilung des Abzugs auf d ie beiden Kostenbeitrĝe). 
70 Zu den Anwesenheitstagen gehr̂en auch die Wochenend tage (Samstag und Sonntag).  
Zur Abwesenheitsregelung bei teil- und vollstation^ren Hilfen nach dem SGB VIII siehe § 16 Rahmenvertrag Baden-
Wr̂ttemberg.  
71 BVerwG 5 C 3.17 vom 26.06.2018 
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Bsp.: Fallkonstellation wie oben, nur werden die Kinder A und B beide am 01.05.2016 
untergebracht. Kind B ist die erste, Kind A die zweite Person im Sinne der 
Beitragsstufen 1 und 2. 

3.) Wird die êrste Person ̂entlassen, rĉkt die ẑ weite Person ̂an deren erste Stelle vor. 
 
94.5.3 Beitragsstufe bei teilstationr̂en Leistungen  
 
§ 3 der VO regelt die Kostenbeitragspflicht bei teilstationr̂en Leistungen nach Beitragsstufe 
4 der Tabelle.  
Die Fr̂derung umfasst nicht nur die reine Anwesenhe itszeit des Kindes/Jugendlichen in der 
Einrichtung, sondern auch die pd̂agogische Arbeit m it den Eltern, Ferienfreizeiten etc.  
 
94.5.4 Berĉksichtigung weiterer Unterhaltspflichte n 
 
§ 4 der VO regelt, dass weiteren Unterhaltspflichten durch Herabstufung in der 
Kostenbeitragstabelle d.h. durch verminderte Kostenbeitrĝe Rechnung zu tragen ist.  
 
Der vollstationr̂ untergebrachte junge Mensch zĥlt  hierbei nicht mit, d.h. er gehr̂t nicht zu 
den zu berĉksichtigenden Unterhaltspflichten im Si nne dieser Vorschrift, denn er gilt als von 
der Jugendhilfe unterhalten. Ein teilstationr̂ unte rgebrachtes Kind hingegen zĥlt nach wie 
vor zum gemeinsamen Haushalt des/der Kostenbeitragspflichtigen, da er von diesem/n 
b̂erwiegend unterhalten wird 72.  
 
Beispiel: 
Sind Kinder innerhalb einer Familie sowohl teil- als auch vollstationr̂ untergebracht, so gilt 
das teilstationr̂ untergebrachte Kind bei der Berec hnung des Kostenbeitrags fr̂ das 
vollstationr̂ untergebrachte Kind als weitere Unter haltspflicht entsprechend der Zuordnung 
des maĝeblichen Einkommens nach Ziffer 1 oder 2 di eser Vorschrift. Bei der Berechnung 
des Kostenbeitrags fr̂ das teilstationr̂ untergebra chte Kind findet das vollstationr̂ 
untergebrachte Kind im Umkehrverhl̂tnis jedoch kein e Berĉksichtigung. Auch sollte der fr̂ 
das vollstationr̂ untergebrachte Kind zu leistende Kostenbeitrag bei der Berechnung des 
Kostenbeitrags fr̂ das teilstationr̂ untergebrachte  Kind nicht wie eine Herabstufung im 
Sinne von § 4 der VO gewertet werden.  
 
Steht die Auswahl der Einkommensgruppe und Beitragsstufe nach Maĝabe der §§ 1-3 der 
Kostenbeitragsverordnung fest, bedarf es der Feststellung, ob neben der f̂fentlich-
rechtlichen Kostenbeitragspflicht noch br̂gerlich-r echtliche Unterhaltspflichten nach 
§ 1609 BGB bestehen.  
Nach §§ 1609 bzw. 1603 Abs. 2 BGB gelten folgende br̂gerlich-rechtliche 
Rangverhl̂tnisse 73: 
 

Nach SGB VIII 
untergebrachter 
junger Mensch  

vorrangig 
unterhaltsberechtigt 

gleichrangig 
unterhaltsberechtigt 

 

Minderjĥriger 
 - weitere minderjĥrige 

unverheiratete Kinder der 
Elternteile 
privilegierte Volljĥrige 74 

                                                
72 Das teilstationr̂ untergebrachte Kind  lŝt fr̂ sich selbst keine Berĉksichtigung i.S. einer Herabstufung aus , z.B. wenn die 
Familie nur ein Kind hat und dieses teilstationr̂ u ntergebracht ist. Herabstufungen kn̂nen nur fr̂ wei tere teilstationr̂ 
untergebrachte Geschwister erfolgen.  
73

 lt. Unterhaltsrechtsn̂derungsgesetz vom 01.01.2008  
74 Unverheiratete Kinder bis zur Vollendung des 21.LJ, die im Haushalt der Eltern/eines Elternteils leben und sich in 
allgemeiner Schulausbildung befinden. 
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Nach SGB VIII 
untergebrachter 
junger Mensch  

vorrangig 
unterhaltsberechtigt 

gleichrangig 
unterhaltsberechtigt 

 

Volljĥriger 
- weitere minderjĥrige 

unverheiratete Kinder der 
Elternteile 

- privilegierte Volljĥrige  
- Ehegatten und geschiedene 

Ehegatten der Elternteile 

- weitere volljĥrige 
unverheiratete Kinder der 
Elternteile 

 

 
§ 4 Abs. 2 der Kostenbeitragsverordnung beschreibt die Umsetzung der in 
§ 92 Abs. 4 Satz 1 SGB VIII genannten Vorgaben (Schml̂erungsverbot von 
Unterhaltsansprĉhen vorrangig und gleichrangig Ber echtigter).  
 
94.5.4.1 Berĉksichtigungsgebot (§ 4 Abs. 1 Kostenb eitragsV)75 
 
Konkurrierende Unterhaltsansprĉhe werden nach Maĝ abe von § 4 Abs. 1 der 
Kostenbeitragsverordnung durch entsprechende Zuordnungen in niedrigere 
Einkommensgruppen ausgeglichen. Erfolgte die Zuordnung des maĝeblichen Einkommens 
zu Beginn nach den Vorgaben des § 4 Abs. 1 Nr. 2, ist ein Wechsel des 
Herabstufungssystems ab Erreichen der Einkommensgruppe 6 nach den Vorgaben des 
§ 4 Abs. 1 Nr. 1 nicht zulŝsig 76. Als konkurrierend gelten ausschliel̂ich vorrangig e und 
gleichrangige Unterhaltsansprĉhe.  
Unterhaltspflichten im Sinne von § 4 Abs. 1 der Kostenbeitragsverordnung sind nur dann zu 
berĉksichtigen, wenn die im Haushalt lebenden und im Verhl̂tnis zum untergebrachten  
jungen Menschen mindestens gleichrangig Unterhaltsberechtigen tatsĉhlich auêrstande 
sind, sich selbst zu unterhalten.  
 
Vor- und gleichrangige Unterhaltspflichten auêrhalb  des Haushalts werden nur anerkannt, 
wenn der Kostenbeitragspflichtige seinen Unterhaltspflichten in Hĥe des festgelegten 
Betrages regelm^̂ig nachkommt und dies entsprechend  nachweist.  
 
Kostenbeitrag fr̂ einen untergebrachten Minderjĥri gen  
 
Berĉksichtigung gleichrangig Berechtigter:  
 
- Minderjĥrige unverheiratete Kinder der Elternteil e werden unabhn̂gig von ihrem 

Einkommen immer berĉksichtigt. Aufgrund der Gleich wertigkeit von Bar- und 
Betreuungsunterhalt (§ 1606 Abs. 3 Satz 2 BGB) sind sie bei der Eingruppierung des 
Kostenbeitragspflichtigen in die Kostenbeitragstabelle stets als Unterhaltsberechtigte zu 
berĉksichtigen. 

- Privilegierte volljĥrige Geschwister, wenn deren Einkommen den Bedarf aus der 
4. Stufe der Dŝseldorfer Tabelle nicht b̂ersteigt.   

  

                                                
75 Siehe Ziffer 94.2.2 
76 Entgegen anderslautendem Urteil OVG NRW 12 A 2376/12 vom 01.12.2014  
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Kostenbeitrag fr̂ einen untergebrachten jungen Voll jĥrigen  
 
Berĉksichtigung vorrangig Berechtigter:  
 
- Ehegatten des Kostenbeitragspflichtigen bis zu einem Einkommen, welches 1.040 Euro 

monatlich nicht b̂ersteigt (Sd̂L 22.2, Stand 01.01. 2019).  
- Minderjĥrige unverheiratete Kinder der Elternteil e (einkommensunabhn̂gig). 
- Privilegierte volljĥrige Geschwister bis zu einem  Einkommen, welches die Hĥe des 

Bedarfs aus der 4. Stufe der Dŝseldorfer Tabelle n icht b̂ersteigt.  
 
Berĉksichtigung gleichrangig Berechtigter:  
 
- Junge Volljĥrige, sofern sie noch im Haushalt der  Eltern leben und eine 

Berufsausbildung absolvieren, wenn deren Einkommen die Hĥe des Bedarfs aus der 
4. Stufe der Dŝseldorfer Tabelle nicht b̂ersteigt.   

- Volljĥrige Geschwister mit eigenem Haushalt, wenn  deren Einkommen die Hĥe des 
Bedarfs von 735 Euro nicht b̂ersteigt (Sd̂L 13.1.2,  Stand 01.01.2019).  

 
94.5.4.2 Schml̂erungsverbot (§ 4 Abs. 2 Kostenbeitr agsV) 
 
Der Kostenbeitrag darf Unterhaltsansprĉhe vorrangi g und gleichrangig Berechtigter nicht 
schml̂ern.  
Schml̂erungen vorrangiger oder gleichrangiger Unter haltsansprĉhe werden im Regelfall 
durch das System der Herabstufung ausgeschlossen. In Ausnahmefl̂len kann es zu einer 
Schml̂erung vorrangiger oder gleichrangiger Unterha ltsansprĉhe kommen, deren 
Berĉksichtigung nach Maĝabe von § 4 Abs. 2 der Ko stenbeitragsverordnung zu erfolgen 
hat.  
Dies kann der Fall sein, wenn z.B. ein Sonderbedarf eines unterhaltberechtigten 
Geschwisterkindes besteht. Dies kann ein b̂er das ^ bliche Ma ̂ hinausgehender 
Unterhaltsbedarf wegen Krankheit, Behinderung, Internatsunterbringung, Auslandsstudium 
etc. sein.  
 
94.5.4.3 Unterhaltsrechtliche Vergleichsberechnung 
 
Mit der ersten ˜nderungsverordnung zur Kostenbeitra gsverordnung, die am 04.12.2013 in 
Kraft getreten ist, wurde die neue Kostenbeitragstabelle so konzipiert, dass die gesetzliche 
Vorgabe zur Angemessenheit der Kostenbeitrĝe durch  die Wahrung des 
unterhaltsrechtlichen Selbstbehalt gewĥrleistet is t77. In der Regel besteht daher keine 
Notwendigkeit mehr, eine Vergleichsberechnung durchzufĥren. Im individuellen Einzelfall 
ist sie deshalb nur noch dann durchzufĥren, wenn d er Kostenbeitragspflichtige eine 
Schml̂erung geltend macht.  
 
Die Feststellung einer tatsĉhlichen Schml̂erung er folgt b̂er eine unterhaltsrechtliche 
Vergleichsberechnung nach den Sd̂deutschen Leitlini en (Sd̂L). Bei der 
Vergleichsberechnung sollte eine Familienkonstellation zugrunde gelegt werden, wie sie sich 
vor der Unterbringung des jungen Menschen dargestellt hat. V̂or der Unterbringung des 
jungen Menschen ̂bedeutet eine Betrachtung, als ob keine Jugendhilfe gewĥrt wr̂de.  
  

                                                
77 BVerwG Urteil 5 C 10.09 vom 19.08.2010  
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Je nach Fallkonstellation gestaltet sich die unterhaltrechtliche Vergleichsberechnung 
unterschiedlich: 
 
- beim untergebrachten Minderjĥrigen: 
 
Die Unterhaltsansprĉhe aller gleichrangig Berechti gter sind zu berĉksichtigen. Dies kann 
zu einer Mangelfallberechnung fĥren. Das untergebr achte minderjĥrige Kind wird hierbei 
mitberĉksichtigt.  
Fr̂ Minderjĥrige wird als Kindesunterhalt der Tabe llenbetrag nach der Dŝseldorfer Tabelle 
(DT) in der jeweils gl̂tigen Fassung, i.d.R. abzĝl ich hl̂ftiges Kindergeld (entspricht dem 
Zahlbetrag) eingesetzt.  
 
- beim untergebrachten jungen Volljĥrigen: 
 
Zunĉhst sind die Unterhaltsbedarfe vorrangig Berec htigter konkret zu ermitteln und vom 
unterhaltsrechtlich relevanten Einkommen abzusetzen. Verbleibt dem 
Kostenbeitragspflichtigen danach noch Einkommen, ist hieraus unter Berĉksichtigung von 
weiteren gleichrangig Berechtigen ein Kostenbeitrag festzusetzen.  
Beim Unterhaltsbedarf junger Volljĥriger ist zu di fferenzieren zwischen dem Festbetrag von 
735 Euro, Sd̂L 01.01.2019 und der vierten Altersstu fe der DT. Der Bedarf eines jungen 
Volljĥrigen im Betreuten Wohnen wird mit 735 Euro angesetzt, in allen anderen Fl̂len 
kommt die 4. Stufe DT zum Einsatz. 
 
94.5.4.4 Auswirkungen der Unterhaltsrechtsreform auf die Kostenbeteiligung78  
 
Seit 01.01.2008 ist die neue Rangfolge des § 1609 BGB grundst̂zlich bei allen 
Kostenbeitragsberechnungen zu beachten. Nachrangige Unterhaltsansprĉhe lassen sich 
weder b̂er das Berĉksichtigungsgebot nach § 94 Abs . 2 SGB VIII i.V.m. § 4 Abs. 1 der 
Kostenbeitragsverordnung noch b̂er das Schml̂erungs verbot nach § 4 Abs. 2 der 
Kostenbeitragsverordnung regeln. 
Weist der Kostenbeitragspflichtige nachrangige Unterhaltspflichten nach, kn̂nen diese unter 
die Hr̂teregelung des § 92 Abs. 5 SGB VIII fallen. Die Festsetzung des Kostenbeitrages 
sollte dann individuell unter Berĉksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalles erfolgen. 
 
94.5.5 Behandlung hoher Einkommen 
 
Bei besonders hohen Einkommen (oberhalb Einkommensstufe 27, d.h. hĥer als 
10.000 Euro) ist die Tabelle nicht mehr anwendbar. Daher trifft § 5 der VO eine 
Sonderregelung, wonach bestimmte Prozentst̂ze des m aĝeblichen Einkommens (bis 
maximal in Hĥe der tatsĉhlichen Aufwendungen) als  Kostenbeitrag zu verlangen sind. 
 
94.5.6 Heranziehung Eltern junger Volljĥriger 
 
Fr̂ die Eltern junger Volljĥriger wurde in § 6 der  VO die Obergrenze des Kostenbeitrags 
bei der Einkommensgruppe 13, d.h. bei maximal 725 Euro pro Elternteil angesetzt. 
Die Zuordnung nach den St̂zen 2 und 3 basiert auf d em fr̂ volljĥrige Kinder geltenden 
hĥeren unterhaltsrechtlichen Selbstbehalt. Die Vor schrift enthl̂t in Satz 4 einen 
Verweisfehler: es mŝste ^̂nach den St̂zen 2 und 3 .̂ ̂heiên.  
  

                                                
78

 Siehe KVJS Rundschreiben Nr. Dez.4-04/2008 vom 19.03.2008 
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94.5.7 Einsatz des Kindergeldes 
 
§ 7 der Kostenbeitragsverordnung beschreibt die Umsetzung von § 94 Abs. 3 SGB VIII und 
die Heranziehung des Elternteils, der Kindergeld f^r den vollstationr̂ untergebrachten 
jungen Menschen bezieht79. Demnach wird von dem betreffenden Elternteil ein 
Kostenbeitrag in Hĥe des Kindergeldes verlangt, un abhn̂gig einer Heranziehung zum 
Kostenbeitrag aus Einkommen.  
 
  

                                                
79 Siehe Ziffer 94.6.1 Heranziehung des Elternteils bei Leistungen nach § 19 SGB VIII 
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94.6 Kostenbeitrag des jungen Menschen  
 und des Leistungsberechtigten nach § 19 SGB VIII 
 
94.6.1 Heranziehung aus Einkommen  
 
Die Kostenbeitrĝe der betreuten jungen Menschen un d der Leistungsberechtigen nach 
§ 19 SGB VIII werden nach Maĝabe des § 93 Abs. 1 u nd 2 SGB VIII aus vorhandenem 
Einkommen ermittelt. Maĝeblich ist das Einkommen d es Monats, in dem die Leistung oder 
die Man̂ahme erbracht wird. 
Nach der Auslegung des Bundesministeriums fr̂ Famil ien, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) vom 27.09.2013 findet § 93 Abs. 4 SGB VIII auf die Kostenbeteiligung junger 
Menschen aus Einkommen nach § 94 Abs. 6 SGB VIII keine Anwendung. Der Gesetzgeber 
hat die Kostenbeteiligung junger Menschen aus Einkommen in § 94 Abs. 6 SGB VIII speziell 
geregelt und von einem Verweis auf § 93 Abs. 4 SGB VIII abgesehen80.  
 
Die Kostenbeitragsverordnung findet keine Anwendung. 
 
Der junge Mensch und der/die Leistungsberechtigte nach § 19 SGB VIII erhalten einen 
Freibetrag in Hĥe von 25% und hat demnach 75% sein es nach § 93 Abs. 2 SGB VIII 
bereinigten Einkommens einzusetzen. Der Gesetzgeber wollte mit dieser Regelung zum 
Ausdruck bringen81, dass der junge Mensch / der/die Leistungsberechtigte nach 
§ 19 SGB VIII aus dem ihm verbleibenden Einkommen seine berufsbedingten 
Aufwendungen nicht zu tragen hat. Berufsbedingte Aufwendungen sind lt. Auffassung des 
Gesetzgebers Bestandteil der Jugendhilfeleistung und vom Trĝer der f̂fentlichen 
Jugendhilfe zu b̂ernehmen.  
 
Fahrtkosten zur Ausbildungs- oder Arbeitsstt̂te sin d in ihrer tatsĉhlichen Hĥe vom 
Jugendhilfetrĝer als Zusatzbedarf des jungen Mensc hen anzuerkennen.82.  
 
94.6.2 Absehen von der Kostenbeteiligung 
 
Unter bestimmten Voraussetzungen liegt es im Ermessen des Jugendhilfetrĝers, von der 
Heranziehung zu einem Kostenbeitrag ganz oder teilweise abzusehen. Dies gilt 
insbesondere dann, wenn der junge Mensch Einkommen aus einer Tt̂igkeit erzielt, die 
einem pd̂agogischen Zweck dient und die Eigenverant wortlichkeit und Selbststn̂digkeit 
des jungen Menschen gefr̂dert wird.  
Je nach Zusammensetzung der Aufwandsentschd̂igungen  kn̂nen diese mit der 
Jugendhilfe zweckidentische Leistungen wie Taschengeld, Fahrtkosten oder Zuschŝse fr̂ 
Verpflegung und Unterkunft enthalten, was sich auf die o.g. Ermessensentscheidung 
auswirken kann.  
 
94.6.3 Tt̂igkeiten im sozialen und kulturellen Bere ich  
Hierunter fallen insbesondere Tt̂igkeiten im sozial en oder kulturellen Bereich83, z.B. 
Aufwandsentschd̂igungen fr̂ ehrenamtliche Tt̂igkeit en in Vereinen, die Teilnahme an den 
Jugendfreiwilligendiensten wie freiwilliges soziales Jahr (FSJ), freiwilliges k̂ologisches Jahr 
(FĴ) oder dem Bundesfreiwilligendienst (BFD), die Mitgliedschaft in der freiwilligen 
Jugendwehrfeuerwehr oder im Jugendgemeinderat, Fub̂ alltrainer fr̂ Kinder und 
Jugendliche etc.  

                                                
80 Die Jugendamtsleiter/innen in Baden-Wr̂ttemberg hab en zugestimmt, der Auslegung des BMFSFJ zum 
Anwendungsbereich des § 93 Abs. 4 SGB VIII zu folgen (Jugendamtsleiter-Sprengelsitzungen vom 10.10.2013, 11.10.2013 
und 24.10.2013). Die Zustimmung zur Beibehaltung dieser Verfahrensweise wurde bei der KVJS-Jahrestagung der 
Jugendamtsleiter/innen Baden-Wr̂ttemberg am 19./20. 02.2018 erneuert. Anderslautende Rechtsprechung hierzu: VG Berlin 
18 K 443.14 vom 05.03.2015 und VG Cottbus 1 K 568/16 vom 03.02.2017. 
81 Siehe Gesetzesbegrn̂dung zu KifĜ Artikel 1 Nr. 20  
82 Siehe KVJS-Rundschreiben Dez.4-30/2006 vom 08.01.2007 
83

 Siehe Gesetzesbegrn̂dung zu Artikel 1 Nr. 10b) KJVV G 
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94.6.4 Weitere Ausnahmen von der Kostenbeteiligung  
 
Einkommen, das aus Ferien- oder Gelegenheitsjobs erzielt wird verbleibt dem jungen 
Menschen und wird nicht b̂er den Einkommenseinsatz verlangt. Zuordnungskriterien dieser 
Jobs sind ihre zeitliche Befristung oder eine in unregelm^̂igen Abstn̂den ausgeb̂te 
Tt̂igkeit.  
 
Bei einer Ausbildung oder Beschf̂tigung des jungen Menschen nach Ziffer 5.4.1 der 
Empfehlungen zu den Sonderaufwendungen im Rahmen des SGB VIII fr̂ vollstationr̂e 
Hilfen in Einrichtungen der Jugendhilfe. Findet eine Ausbildung oder Beschf̂tigung des 
jungen Menschen innerhalb einer Einrichtung der Erziehungshilfe statt, so entsprechen die 
in dortiger Ziffer 5.3.1 aufgefĥrten Betrĝe einer  zweckbestimmten Leistung im Sinne des 
§ 93 Abs. 1 Satz 4 SGB VIII, sodass eine Heranziehung zu einem Kostenbeitrag aus diesen 
Betrĝen unterbleibt.  
 
94.6.5 Kostenbeteiligung bei Leistungen nach § 19 SGB VIII 
 
Bei einer Mutter/Vater/Kind-Unterbringung sind die Leistungsberechtigten nach 
§ 19 SGB VIII sowohl als Elternteil (§ 92 ABS. 1 Nr. 5 SGB VIII) als auch als 
Leistungsberechtigte (§ 92 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII) heranzuziehen.  
 
94.6.5.1 Heranziehung als Elternteil 
 
Absehen von der Heranziehung 
 
Das Absehen von der Heranziehung nach § 92 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII findet auf eine 
Schwangere oder ein Kind betreuende/n Leistungsberechtigte/n selbst keine Anwendung. 
Diese Regelung bezieht sich ausschliel̂ich auf die Elternteile der/des untergebrachten 
Leistungsberechtigten nach § 19 SGB VIII. Dies kn̂n en Schwangere, Mt̂ter oder Vt̂er 
eines Kindes sein.  
 
Kindergeld als Kostenbeitrag 
 
Nach § 91 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII gilt die Betreuung von Mt̂tern oder Vt̂ern und Kindern in 
gemeinsamen Wohnformen nach § 19 als vollstationr̂e  Leistung. Mit der gemeinsamen  
Unterbringung von Mutter/Vater und Kind/er (sei es in einer vollstationr̂en Einrichtung oder 
im Betreuten Wohnen) endet das Zusammenleben von Mutter/Vater und Kind(er) im 
herkm̂mlichen Sinne, denn sie sind gleichermaên au êrhalb des ursprn̂glichen 
Elternhauses/Haushaltes untergebracht. § 94 Abs. 3 SGB VIII findet daher auch bei den 
Hilfen nach § 19 SGB VIII Anwendung, wonach ein Kostenbeitrag in Hĥe des Kindergeldes 
zu leisten ist84.  
 
94.6.5.2 Heranziehung als Leistungsberechtigte 
 
Verfĝen Leistungsberechtigte auêr dem Kindergeld fr̂ das mituntergebrachte Kind b̂er 
weiteres Einkommen, werden sie aus diesem Einkommen nach § 94 Abs. 6 SGB VIII 
herangezogen.  
 
Erhalten die Eltern von Leistungsberechtigten nach § 19 SGB VIII weiterhin Kindergeld fr̂ 
ihre Tochter / ihren Sohn und leiten die Eltern dieses Kindergeld an ihre Tochter / ihren Sohn 
weiter, handelt es sich bei dieser finanziellen Zuwendung um Einkommen der 
Leistungsberechtigten. Dieses wird einem evtl. vorhandenen weiteren Einkommen 

                                                
84 Siehe Ziffer 94.3 
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hinzugerechnet. Nach Abzug des in § 94 Abs. 6 SGB VIII genannten Freibetrages in Hĥe 
von 25% verbleibt eine Kostenbeteiligung in Hĥe vo n 75% aus dem Gesamteinkommen.  
Verfĝt der/die Leistungsberechtigte nur b̂er Einko mmen in Hĥe des an ihn/sie 
weitergeleiteten Kindergeldes, hat er/sie daraus eine Kostenbeteiligung in Hĥe von 75% zu 
leisten. 
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Dritter Abschnitt:  b̂erleitung von Ansprĉhen  
 
 
§ 95 SGB VIII  ̂b̂erleitung von Ansprĉhen  
 
95 Allgemeines 
 
Diese Vorschrift ist die Ermĉhtigungsgrundlage fr̂  die b̂erleitung von Ansprĉhen gegen 
Dritte. Die Entscheidung, ob ein Anspruch b̂ergelei tet wird, liegt im pflichtgem^̂en 
Ermessen des Jugendhilfetrĝers (K̂ann-̂Vorschrift) . 
 
95.1 Anspruchsb̂ergang  
 
Es handelt sich um Ansprĉhe von Personen, die in §  92 Abs. 1 SGB VIII genannt werden 
und die Ansprĉhe gegenb̂er natr̂lichen oder jurist ischen Personen des f̂fentlichen oder 
privaten Rechts haben. Die Ansprĉhe kn̂nen auf ges etzlichen Vorschriften oder Vertrĝen 
basieren, z.B.  
- Schadenersatzansprĉhe  
- Ansprĉhe auf Versicherungsleistungen  
- Ansprĉhe gegenb̂er einem Arbeitgeber 
- Ansprĉhe gegenb̂er privaten Krankenversicherungsu nternehmen, 
- Beihilfeansprĉhe  
- Versorgungsansprĉhe 
etc. 
 
Der b̂ergang des Anspruchs erfolgt nicht kraft Gese tzes sondern durch schriftliche Anzeige 
nach § 95 Abs. 1 und 3 SGB VIII. Es handelt sich hierbei um einen Verwaltungsakt, d.h. die 
strengen Anforderungen der §§ 31 ff. SGB X sind zu beachten. 
 
95.2 Voraussetzungen  
 
Der b̂ergang darf nur insoweit bewirkt werden, als bei rechtzeitiger Leistung des anderen 
entweder Jugendhilfe nicht gewĥrt worden oder ein Kostenbeitrag zu leisten wr̂e. Der 
b̂ergang ist nicht dadurch ausgeschlossen, dass der  Anspruch nicht b̂ertragen, verpfn̂det 
oder gepfn̂det werden kann.  
 
 
95.3 Zeitlicher Rahmen  
 
Der Anspruchsb̂ergang gilt fr̂ die Zeit einer ununt erbrochenen Hilfegewĥrung. Ein 
Zeitraum von mehr als zwei Monaten unterbricht die Hilfegewĥrung.  
 
95.4 Keine aufschiebende Wirkung  
 
Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die b̂erleit ungsanzeige haben keine 
aufschiebende Wirkung. 
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Vierter Abschnitt:  Ergn̂zende Vorschriften  
 
 
§ 97 SGB VIII  Feststellung der Sozialleistungen 
 
97 Allgemeines  
 
Diese gesetzliche Ermĉhtigung wird hauptsĉhlich d ann bedeutsam, wenn der eigentliche 
(rechtliche) Inhaber des vorhandenen Anspruchs diesen selbst nicht durchsetzt oder nicht 
durchsetzen kann. 
 
Der Jugendhilfetrĝer, der fr̂ den Anspruchsberecht igten tt̂ig wird, kann alle erforderlichen 
Verfahrens- und Prozesshandlungen durchfĥren, d.h.  er ist auch widerspruchs- und 
klagebefugt. 
 
 
§ 97a SGB VIII  ̂Pflicht zur Auskunft 
 
97a Allgemeines 
 
Diese Vorschrift regelt die Auskunftspflichten von  
- kostenbeitragspflichtigen Personen, 
- von Personen, denen die Sorge fr̂ das Vermĝen de s Kindes/des Jugendlichen zusteht  
und  
- von Pflegepersonen.  
 
97a.1 Auskunftspflicht 
 
Folgende Personen sind verpflichtet b̂er ihre Einko mmensverhl̂tnisse Auskunft zu geben:  
- Eltern 
- Ehegatten und Lebenspartner junger Menschen  
- Leistungsberechtigte nach § 19 SGB VIIII 
- junge Volljĥrige und volljĥrige Leistungsberecht igte nach § 19 SGB VIII 
Zur Auskunft b̂er das Einkommen des Kindes/des Juge ndlichen sind verpflichtet: 
- Eltern oder andere Personen, denen die Vermĝensso rge fr̂ das Kind oder fr̂ den 

Jugendlichen b̂ertragen wurde. 
Zust̂zlich zur Auskunft b̂er ihr Vermĝen sind verp flichtet:  
- junge Volljĥrige und volljĥrige Leistungsberecht igte nach § 19 SGB VIII 
 
97a.2 Auskunftspflicht von Pflegepersonen 
 
Pflegeeltern sind verpflichtet anzugeben, ob sie f^r ihr Pflegekind Kindergeld erhalten oder 
ein Kindergeldanspruch bestehen kn̂nte und ob das P flegekind l̂testes Kind in der 
Pflegefamilie ist. Dies ist zur Umsetzung der Anrechnung des Kindergeldes nach 
§ 39 Abs. 6 SGB VIII erforderlich.  
 
Handelt es sich bei den Pflegepersonen um Groêlter n des Pflegekindes, sind diese 
verpflichtet, b̂er ihre Einkommens- und Vermĝensve rhl̂tnisse Auskunft zu geben. Dies ist 
zur Prf̂ung einer mĝlichen Kr̂zung des monatlichen  Pauschalbetrages nach 
§ 39 Abs. 4 Satz 4 SGB VIII notwendig.  
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97a.3 Erweiterte Auskunftspflicht 
 
Der Umfang der Auskunftspflicht der in § 97a Abs. 1 und 2 SGB VIII genannten Personen 
erstreckt sich auch auf Angaben zu  
- Name und Anschrift des Arbeitgebers, 
- Angabe des Beschf̂tigungsverhl̂tnisses 
- Vorlage von Beweisurkunden 
- Zustimmung zur Vorlage von Beweisurkunden. 
 
Baden-Wr̂ttemberg hat von dem im Satz 2 genannten L andesrechtsvorbehalt keinen 
Gebrauch gemacht.  
 
97a.4 Auskunftsersuchen beim Arbeitgeber 
 
Kommen die in § 97a Abs. 1 und 2 SGB VIII genannten Personen ihrer Auskunftspflicht in 
einer angemessenen Frist nicht nach und sind sie nach Fristablauf darauf hingewiesen 
worden, dass die erforderlichen Auskn̂fte beim Arbe itgeber eingeholt werden, ist der 
Arbeitgeber in die Pflicht zu nehmen. Er hat Auskunft b̂er Art des 
Beschf̂tigungsverhl̂tnisses und den Arbeitsverdiens t zu geben.  
 
97a.5 Auskunftsverweigerungsrecht 
 
Unter welchen Voraussetzungen von dem Auskunftsverweigerungsrecht Gebrauch gemacht 
werden kann, beschreibt § 97a Abs. 5 SGB VIII. Hier ist auch geregelt, dass die 
Auskunftspflichtigen auf dieses Auskunftsverweigerungsrecht hinzuweisen sind. Auch das 
Auskunftsersuchen stellt einen Verwaltungsakt dar, so dass ebenfalls die Bestimmungen 
aus den §§ 31 ff. SGB X zu beachten sind. 
 
 
§ 97c SGB VIII  ̂Erhebung von Gebĥren und Auslagen  
 
97c Allgemeines 
 
Baden-Wr̂ttemberg hat vom Landesrechtsvorbehalt kei nen Gebrauch gemacht, so dass 
diese Vorschrift hier nicht zum Tragen kommt. 
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Stand: 01.01.2019 

D Ü S S E L D O R F E R  T A B E L L E 1 

 
A. Kindesunterhalt 

  

Nettoeinkommen des/der 
Barunterhaltspflichtigen 

(Anm. 3, 4) 

Altersstufen in Jahren 
(§ 1612 a Abs. 1 BGB) 

Prozent-
satz 

Bedarfskontroll- 
betrag (Anm. 6) 

   0 – 5  6 – 11  12 – 17  ab 18     

Alle Beträge in Euro 

1. bis 1.900 354 406 476 527 100 880/ 1.080 

2. 1.901 - 2.300 372 427 500 554 105 1.300 

3. 2.301 - 2.700 390 447 524 580 110 1.400 

4. 2.701 - 3.100 408 467 548 607 115 1.500 

5. 3.101 - 3.500 425 488 572 633 120 1.600 

6. 3.501 - 3.900 454 520 610 675 128 1.700 

7. 3.901 - 4.300 482 553 648 717 136 1.800 

8. 4.301 - 4.700 510 585 686 759 144 1.900 

9. 4.701 - 5.100 539 618 724 802 152 2.000 

10. 5.101 - 5.500 567 650 762 844 160 2.100 

 ab 5.501 nach den Umständen des Falles 

Anmerkungen: 

1.  Die Tabelle hat keine Gesetzeskraft, sondern stellt eine Richtlinie dar. Sie weist den monatlichen Unter-
haltsbedarf aus, bezogen auf zwei Unterhaltsberechtigte, ohne Rücksicht auf den Rang. Der Bedarf ist nicht 
identisch mit dem Zahlbetrag; dieser ergibt sich unter Berücksichtigung der nachfolgenden Anmerkungen. 

  
Bei einer größeren/geringeren Anzahl Unterhaltsberechtigter können Ab- oder Zuschläge durch Einstufung 
in niedrigere/höhere Gruppen angemessen sein. Anm. 6 ist zu beachten. Zur Deckung des notwendigen 
Mindestbedarfs aller Beteiligten – einschließlich des Ehegatten – ist gegebenenfalls eine Herabstufung bis 
in die unterste Tabellengruppe vorzunehmen. Reicht das verfügbare Einkommen auch dann nicht aus, setzt 
sich der Vorrang der Kinder im Sinne von Anm. 5 Abs. 1 durch. Gegebenenfalls erfolgt zwischen den erst-
rangigen Unterhaltsberechtigten eine Mangelberechnung nach Abschnitt C. 

2. Die Richtsätze der 1. Einkommensgruppe entsprechen dem Mindestbedarf gemäß der  Ersten Verordnung 
zur Änderung der Mindestunterhaltsverordnung vom 28.09.2017 (BGBl. 2017 I 3525). Der Prozentsatz 
drückt die Steigerung des Richtsatzes der jeweiligen Einkommensgruppe gegenüber dem Mindestbedarf (= 
1. Einkommensgruppe) aus. Die durch Multiplikation des gerundeten Mindestbedarfs mit dem Prozentsatz 
errechneten Beträge sind entsprechend § 1612a Absatz 2 Satz 2 BGB aufgerundet. 

Die Bedarfssätze der vierten Altersstufe – ab 18 Jahren – entsprechen bis auf weiteres den für 2017 maß-
geblichen Werten. 

 

                                            
1 Die neue Tabelle nebst Anmerkungen beruht auf Koordinierungsgesprächen, die unter Beteiligung aller Ober-
landesgerichte und der Unterhaltskommission des Deutschen Familiengerichtstages e.V. stattgefunden haben. 
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3. Berufsbedingte Aufwendungen, die sich von den privaten Lebenshaltungskosten nach objektiven Merkma-
len eindeutig abgrenzen lassen, sind vom Einkommen abzuziehen, wobei bei entsprechenden Anhaltspunk-
ten eine Pauschale von 5 % des Nettoeinkommens - mindestens 50 EUR, bei geringfügiger Teilzeitarbeit 
auch weniger, und höchstens 150 EUR monatlich - geschätzt werden kann. Übersteigen die berufsbeding-
ten Aufwendungen die Pauschale, sind sie insgesamt nachzuweisen. 

4. Berücksichtigungsfähige Schulden sind in der Regel vom Einkommen abzuziehen. 

5. Der notwendige Eigenbedarf (Selbstbehalt) 
- gegenüber minderjährigen unverheirateten Kindern, 
- gegenüber volljährigen unverheirateten Kindern bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, die im Haushalt 
der Eltern oder eines Elternteils leben und sich in der allgemeinen Schulausbildung befinden,  
beträgt beim nicht erwerbstätigen Unterhaltspflichtigen monatlich 880 EUR, beim erwerbstätigen Unter-
haltspflichtigen monatlich 1.080 EUR. Hierin sind bis 380 EUR für Unterkunft einschließlich umlagefähiger 
Nebenkosten und Heizung (Warmmiete) enthalten. Der Selbstbehalt soll erhöht werden, wenn die Wohn-
kosten (Warmmiete) den ausgewiesenen Betrag überschreiten und nicht unangemessen sind. 

 Der angemessene Eigenbedarf, insbesondere gegenüber anderen volljährigen Kindern, beträgt in der Regel 
mindestens monatlich 1.300 EUR. Darin ist eine Warmmiete bis 480 EUR enthalten. 

6. Der Bedarfskontrollbetrag des Unterhaltspflichtigen ab Gruppe 2 ist nicht identisch mit dem Eigenbedarf. Er 
soll eine ausgewogene Verteilung des Einkommens zwischen dem Unterhaltspflichtigen und den unter-
haltsberechtigten Kindern gewährleisten. Wird er unter Berücksichtigung anderer Unterhaltspflichten unter-
schritten, ist der Tabellenbetrag der nächst niedrigeren Gruppe, deren Bedarfskontrollbetrag nicht unter-
schritten wird, anzusetzen. 

7. Bei volljährigen Kindern, die noch im Haushalt der Eltern oder eines Elternteils wohnen, bemisst sich der 
Unterhalt nach der 4. Altersstufe der Tabelle. 

 Der angemessene Gesamtunterhaltsbedarf eines Studierenden, der nicht bei seinen Eltern oder einem 
Elternteil wohnt, beträgt in der Regel monatlich 735 EUR. Hierin sind bis 300 EUR für Unterkunft einschließ-
lich umlagefähiger Nebenkosten und Heizung (Warmmiete) enthalten. Dieser Bedarfssatz kann auch für ein 
Kind mit eigenem Haushalt angesetzt werden.  

8. Die Ausbildungsvergütung eines in der Berufsausbildung stehenden Kindes, das im Haushalt der Eltern 
oder eines Elternteils wohnt, ist vor ihrer Anrechnung in der Regel um einen ausbildungsbedingten Mehrbe-
darf von monatlich 100 EUR zu kürzen.  

 
9. In den Bedarfsbeträgen (Anmerkungen 1 und 7) sind Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie 

Studiengebühren nicht enthalten. 

110. Das auf das jeweilige Kind entfallende Kindergeld ist nach § 1612 b BGB auf den Tabellenunterhalt (Bedarf) 
anzurechnen. 

B. Ehegattenunterhalt 

I. Monatliche Unterhaltsrichtsätze des berechtigten Ehegatten ohne unterhaltsberechtigte Kinder (§§ 1361, 1569, 
1578, 1581 BGB): 

 1. gegen einen erwerbstätigen Unterhaltspflichtigen:  

  a) wenn der Berechtigte kein Einkommen hat: 3/7 des anrechenbaren Erwerbseinkommens zu-
züglich 1/2 der anrechenbaren sonstigen Einkünf-
te des Pflichtigen, nach oben begrenzt durch den 
vollen Unterhalt, gemessen an den zu berücksich-
tigenden ehelichen Verhältnissen; 

  b) wenn der Berechtigte ebenfalls Einkommen 
hat: 

3/7 der Differenz zwischen den anrechenbaren 
Erwerbseinkommen der Ehegatten, insgesamt 
begrenzt durch den vollen ehelichen Bedarf; für 
sonstige anrechenbare Einkünfte gilt der Halbtei-
lungsgrundsatz; 
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  c) wenn der Berechtigte erwerbstätig ist, obwohl 
ihn keine Erwerbsobliegenheit trifft:  

gemäß § 1577 Abs. 2 BGB; 

 2. gegen einen nicht erwerbstätigen Unterhaltspflichti-
gen (z. B. Rentner): 

wie zu 1 a, b oder c, jedoch 50 %. 

II. Fortgeltung früheren Rechts:   

 1. Monatliche Unterhaltsrichtsätze des nach dem Ehegesetz berechtigten Ehegatten ohne unterhaltsberech-
tigte Kinder: 

  a) §§ 58, 59 EheG: in der Regel wie I, 

  b) § 60 EheG: in der Regel 1/2 des Unterhalts zu I, 

  c) § 61 EheG: nach Billigkeit bis zu den Sätzen I. 

 2. Bei Ehegatten, die vor dem 03.10.1990 in der früheren DDR geschieden worden sind, ist das DDR-FGB in 
Verbindung mit dem Einigungsvertrag zu berücksichtigen (Art. 234 § 5 EGBGB). 

III. Monatliche Unterhaltsrichtsätze des berechtigten Ehegatten, wenn die ehelichen Lebensverhältnisse durch 
Unterhaltspflichten gegenüber Kindern geprägt werden: 

 Wie zu I bzw. II 1, jedoch wird grundsätzlich der Kindesunterhalt (Zahlbetrag; vgl. Anm. C und Anhang) vorab 
vom Nettoeinkommen abgezogen. 

IV. Monatlicher Eigenbedarf (Selbstbehalt) gegenüber dem getrennt lebenden und dem geschiede-
nen Berechtigten: 

 

 Unabhängig davon, ob erwerbstätig oder nicht erwerbstätig 
Hierin sind bis 430 EUR für Unterkunft einschließlich umlagefähiger Nebenkosten und Heizung 
(Warmmiete) enthalten.  

1.200 EUR 

V. Existenzminimum des unterhaltsberechtigten Ehegatten einschließlich des trennungsbedingten 
Mehrbedarfs in der Regel: 

 

 1. Falls erwerbstätig: 1.080 EUR 

 2. Falls nicht erwerbstätig:    880 EUR 

VI. 1. Monatlicher notwendiger Eigenbedarf des von dem Unterhaltspflichtigen getrennt lebenden  
    oder geschiedenen Ehegatten unabhängig davon, ob erwerbstätig oder nicht erwerbstätig: 

a) Gegenüber einem nachrangigen geschiedenen Ehegatten  
b) Gegenüber nicht privilegierten volljährigen Kindern  
c) Gegenüber Eltern des Unterhaltspflichtigen 
 

2. Monatlicher notwendiger Eigenbedarf des Ehegatten, der in einem gemeinsamen Haushalt  
    mit dem Unterhaltspflichtigen lebt, unabhängig davon, ob erwerbstätig oder nicht erwerbs- 
    tätig: 

a) Gegenüber einem nachrangigen geschiedenen Ehegatten  
b) Gegenüber nicht privilegierten volljährigen Kindern  
c) Gegenüber Eltern des Unterhaltspflichtigen   
 

 
 
1.200 EUR 
1.300 EUR 
1.800 EUR 
 
 
 
 
960 EUR 
1.040 EUR 
1.440 EUR 
(vergl. Anm. 
D I) 
 

   

Anmerkung zu I-III: 

Hinsichtlich berufsbedingter Aufwendungen und berücksichtigungsfähiger Schulden gelten Anm. A. 3 und 4 - auch für 
den erwerbstätigen Unterhaltsberechtigten - entsprechend. Diejenigen berufsbedingten Aufwendungen, die sich nicht 
nach objektiven Merkmalen eindeutig von den privaten Lebenshaltungskosten abgrenzen lassen, sind pauschal im 
Erwerbstätigenbonus von 1/7 enthalten. 



4 

C. Mangelfälle 

Reicht das Einkommen zur Deckung des Bedarfs des Unterhaltspflichtigen und der gleichrangigen Unterhaltsberech-
tigten nicht aus (sog. Mangelfälle), ist die nach Abzug des notwendigen Eigenbedarfs (Selbstbehalts) des Unterhalts-
pflichtigen verbleibende Verteilungsmasse auf die Unterhaltsberechtigten im Verhältnis ihrer jeweiligen Einsatzbeträge 
gleichmäßig zu verteilen.  

Der Einsatzbetrag für den Kindesunterhalt entspricht dem Zahlbetrag des Unterhaltspflichtigen. Dies ist der nach 
Anrechnung des Kindergeldes oder von Einkünften auf den Unterhaltsbedarf verbleibende Restbedarf. 

Beispiel: Bereinigtes Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen (M): 1.350 EUR. Unterhalt für drei unterhaltsberechtig-
te Kinder im Alter von 18 Jahren (K1), 7 Jahren (K2) und 5 Jahren (K3), Schüler, die bei der nicht unterhaltsberechtig-
ten, den Kindern nicht barunterhaltspflichtigen Ehefrau und Mutter (F) leben. F bezieht das Kindergeld. Der Beispiels-
berechnung liegt das vom 1.Januar 2019 bis 30.Juni 2019 geltende Kindergeld zugrunde. 

 
Notwendiger Eigenbedarf des M:                                                                                              1.080 EUR  

Verteilungsmasse:                                                                1.350 EUR – 1.080 EUR =           270 EUR  

Summe der Einsatzbeträge der Unterhaltsberechtigten:   

333 EUR (527 – 194) (K 1) + 309 EUR (406 – 97) (K 2) + 254 EUR (354 – 100) (K 3) 
=  896 EUR 

  

Unterhalt:   

K 1:                                                                                                      333 x 270 : 896 = 100,35 EUR  

K 2:                                                                                                      309 x 270 : 896 =   93,11 EUR  

K 3:                                                                                                      254 x 270 : 896 =    76,54 EUR  

D. Verwandtenunterhalt und Unterhalt nach § 1615 l BGB 

I. Angemessener Selbstbehalt gegenüber den Eltern: mindestens monatlich 1.800 EUR (einschließlich  
480 EUR Warmmiete) zuzüglich der Hälfte des darüber hinausgehenden Einkommens, bei Vorteilen des 
Zusammenlebens in der Regel 45 % des darüber hinausgehenden Einkommens. Der angemessene Unter-
halt des mit dem Unterhaltspflichtigen zusammenlebenden Ehegatten bemisst sich nach den ehelichen 
Lebensverhältnissen (Halbteilungsgrundsatz), beträgt jedoch mindestens 1.440 EUR (einschließlich  
380 EUR Warmmiete). 

II. Bedarf der Mutter und des Vaters eines nichtehelichen Kindes (§ 1615 l BGB): Nach der Lebensstellung 
des betreuenden Elternteils, in der Regel mindestens 880 EUR.  

Angemessener Selbstbehalt gegenüber der Mutter und dem Vater eines nichtehelichen Kindes (§§ 1615 l, 
1603 Abs. 1 BGB): unabhängig davon, ob erwerbstätig oder nicht erwerbstätig: 1.200 EUR. Hierin sind bis 
430 EUR für Unterkunft einschließlich umlagefähiger Nebenkosten und Heizung  
(Warmmiete) enthalten. 

 

E. Übergangsregelung 

Umrechnung dynamischer Titel über Kindesunterhalt nach § 36 Nr. 3 EGZPO: Ist Kindesunterhalt als Prozentsatz 
des jeweiligen Regelbetrages zu leisten, bleibt der Titel bestehen. Eine Abänderung ist nicht erforderlich. An die 
Stelle des bisherigen Prozentsatzes vom Regelbetrag tritt ein neuer Prozentsatz vom Mindestunterhalt (Stand: 
01.01.2008). Dieser ist für die jeweils maßgebliche Altersstufe gesondert zu bestimmen und auf eine Stelle nach 
dem Komma zu begrenzen (§ 36 Nr. 3 EGZPO). Der Prozentsatz wird auf der Grundlage der zum 01.01.2008 
bestehenden Verhältnisse einmalig berechnet und bleibt auch bei späterem Wechsel in eine andere Altersstufe 
unverändert (BGH Urteil vom 18.04.12 – XII ZR 66/10 – FamRZ 2012, 1048). Der Bedarf ergibt sich aus der 
Multiplikation des neuen Prozentsatzes mit dem Mindestunterhalt der jeweiligen Altersstufe und ist auf volle Euro 
aufzurunden (§ 1612a Abs. 2 S. 2 BGB). Der Zahlbetrag ergibt sich aus dem um das jeweils anteilige Kindergeld 
verminderten bzw. erhöhten Bedarf.  

Wegen der sich nach § 36 Nr. 3 EGZPO ergebenden vier Fallgestaltungen wird auf die Beispielsberechnungen 
der Düsseldorfer Tabelle Stand 01.01.2017 verwiesen. 
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Anhang: Tabelle Zahlbeträge 

Die folgenden Tabellen enthalten die sich nach Abzug des jeweiligen Kindergeldanteils (hälftiges Kindergeld bei 
Minderjährigen, volles Kindergeld bei Volljährigen) ergebenden Zahlbeträge und zwar für die Zeit vom 1. Januar 
2019 bis 30.06.2019 (nachstehend I.) und für die Zeit ab 1. Juli 2019 (nachstehend II.). 

I. 

1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019 

Ab dem 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019 beträgt das Kindergeld für das erste und zweite Kind 194 EUR, für das 
dritte Kind 200 EUR und ab dem vierten Kind 225 EUR.  

 1. und 2. Kind  
0 – 5  6 – 11  12 - 17  ab 18  %  

1.  
bis  
1.900  257 309 379 333 100  

2.  1.901  -  2.300  275 330 403 360 105  

3.  2.301  -  2.700  293 350 427 386 110  

4.  2.701  -  3.100  311 370 451 413 115  

5.    3.101  -  3.500  328 391 475 439 120  

6.  3.501  -  3.900  357 423 513 481 128  

7.  3.901  -  4.300  385 456 551 523 136  

8.  4.301  -  4.700  413 488 589 565 144  

9.  4.701  -  5.100  442 521 627 608 152  

10.  5.101  -  5.500  470 553 665 650 160  

  
 

 3. Kind   0 – 5  6 – 11  12 - 17  ab 18  %  

1.  
bis  
1.900  254 306 376 327 100  

2.  1.901  -  2.300  272 327 400 354 105  

3.  2.301  -  2.700  290 347 424 380 110  

4.  2.701  -  3.100  308 367 448 407 115  

5.  3.101  -  3.500  325 388 472 433 120  

6.  3.501  -  3.900  354 420 510 475 128  

7.  3.901  -  4.300  382 453 548 517 136  

8.  4.301  -  4.700  410 485 586 559 144  

9.  4.701  -  5.100  439 518 624 602 152  

10.  5.101  -  5.500  467 550 662 644 160  
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 Ab 4. Kind  0 – 5  6 – 11  12 - 17  ab 18  %  

1.  
bis 
1.900   241,50 293,50 363,50 302 100  

2.  1.901  -  2.300  259,50 314,50 387,50 329 105  

3.  2.301  -  2.700  277,50 334,50 411,50 355 110  

4.  2.701  -  3.100  295,50 354,50 435,50 382 115  

5.  3.101  -  3.500  312,50 375,50 459,50 408 120  

6.  3.501  -  3.900  341,50 407,50 497,50 450 128  

7.  3.901  -  4.300  369,50 440,50 535,50 492 136  

8.  4.301  -  4.700  397,50 472,50 573,50 534 144  

9.  4.701  -  5.100  426,50 505,50 611,50 577 152  

10.  5.101  -  5.500  454,50 537,50 649,50 619 160  

 

II. 

ab 1. Juli 2019  
 

Ab dem 1. Juli 2019  beträgt das Kindergeld für das erste und zweite Kind 204 EUR, für das dritte Kind 210 EUR und 
ab dem vierten Kind 235 EUR.   

 

 1. und 2. Kind  0 – 5  6 – 11  12 - 17  ab 18  %  

1.  
bis 
1.900  252 304 374 323 100  

2.  1.901  -  2.300  270 325 398 350 105  

3.  2.301  -  2.700  288 345 422 376 110  

4.  2.701  -  3.100  306 365 446 403 115  

5.    3.101  -  3.500  323 386 470 429 120  

6.  3.501  -  3.900  352 418 508 471 128  

7.  3.901  -  4.300  380 451 546 513 136  

8.  4.301  -  4.700  408 483 584 555 144  

9.  4.701  -  5.100  437 516 622 598 152  

10.  5.101  -  5.500  465 548 660 640 160  
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 3. Kind   
0 – 5  6 – 11  12 - 17  ab 18  %  

1.  
bis  
1.900  249 301 371 317 100  

2.  1.901  -  2.300  267 322 395 344 105  

3.  2.301  -  2.700  285 342 419 370 110  

4.  2.701  -  3.100  303 362 443 397 115  

5.  3.101  -  3.500  320 383 467 423 120  

6.  3.501  -  3.900  349 415 505 465 128  

7.  3.901  -  4.300  377 448 543 507 136  

8.  4.301  -  4.700  405 480 581 549 144  

9.  4.701  -  5.100  434 513 619 592 152  

10.  5.101  -  5.500  462 545 657 634 160  

  
 

 
 Ab 4. Kind   0 – 5  6 – 11  12 - 17  ab 18  %  

1.  
bis 
1.900   236,50 288,50 358,50 292 100  

2.  1.901  -  2.300  254,50 309,50 382,50 319 105  

3.  2.301  -  2.700  272,50 329,50 406,50 345 110  

4.  2.701  -  3.100  290,50 349,50 430,50 372 115  

5.  3.101  -  3.500  307,50 370,50 454,50 398 120  

6.  3.501  -  3.900  336,50 402,50 492,50 440 128  

7.  3.901  -  4.300  364,50 435,50 530,50 482 136  

8.  4.301  -  4.700  392,50 467,50 568,50 524 144  

9.  4.701  -  5.100  421,50 500,50 606,50 567 152  

10.  5.101  -  5.500  449,50 532,50 644,50 609 160  

 



Stand 1.8.2019     Mustervergleichsberechnung Anlage 4 

Vergleichsberechnung auf der Grundlage der Düsseldorfer Tabelle (DT) und der
Unterhaltsrechtlichen Leitlinien der Familiensenate in Süddeutschland (SüdL)

1. Einkommensermittlung

1.1 Einkommen des Kostenbeitragspflichtigen

Nettoerwerbseinkommen 2.340,00 €
€
€
€

Sonstiges Einkommen 
€
€

Berufsbedingte Aufwendungen nach Ziff. 10.2.1 der - 117,00 €
SüdL (i. d. R. 5 % des Einkommens)

anrechenbares Einkommen 2.223,00 €

1.2 Absetzungen nach Ziff. 10.4 der SüdL
(Schuldverpflichtungen, Betreuungskosten, usw.)

nachgewiesene Kreditverpflichtung 255,00 €
€
€

- 255,00 €

           bereinigtes Einkommen 1.968,00 €

2. Selbstbehalt und Unterhaltsbedarf aller Berechtigter

2.1 Selbstbehalt des Kostenbeitragspflichtigen

Gesamteinkommen im Sinne der SüdL 1.968,00 €
abzüglich
Selbstbehalt nach Ziff. 21.2 der SüdL 1.080,00 €
verfügbares Einkommen 888,00 €

2.2 Eingruppierung nach den Süddeutschen Leitlinien (Minderjährige)

Die Einsatzbeträge bemessen sich bei minderjährigen Kindern und diesen nach § 1603 Abs. 2 
Satz 2 BGB gleichgestellten privilegierten Volljährigen nach der sich aus dem Einkommen zu 
ermittelnden Stufe der DT (Zu- oder Abschläge gem. Ziff. 11.2 der SüdL sind zu berücksichtigen).

Kind 1 (476,00 € abzügl. 102,00 € ½ Kindergeld) 374,00 €
Kind 2  (406,00 € abzügl. 102,00 € ½ Kindergeld) 304,00 €
Kind 3  (354,00 € abzügl. 105,00 € ½ Kindergeld) 249,00 €
Kind 4  (354,00 € abzügl. 117,50 € ½ Kindergeld) 236,50 €

Gesamtbedarf der mindestens gleichrangig Unterhaltsberechtigten 1.163,50 €
(weiter bei Ziff. 3.)



2.3 Eingruppierung nach den Süddeutschen Leitlinien (Volljährige) Anlage 4

Die Einsatzbeträge bemessen sich bei minderjährigen Kindern und diesen nach § 1603 Abs. 2 
Satz 2 BGB gleichgestellten privilegierten Volljährigen nach der sich aus dem Einkommen zu 
ermittelnden Stufe der DT (Zu- oder Abschläge gem. Ziff. 11.2 der SüdL sind zu berücksichtigen).

Ehegatte des Kostenbeitragspflichtigen €
€
€
€
€

Gesamtbedarf der vorrangig Unterhaltsberechtigten €

3. Berechnung des angemessenen Kostenbeitrags 

verfügbares Einkommen gem. Ziff. 2.1 888,00 €
abzüglich
Gesamtbedarf der Unterhaltsberechtigten gem. Ziff. 2.2 bzw. 2.3 1.163,50 €
verbleibendes Einkommen / Fehlbetrag -275,50 €

Mangelfallberechnung:

3.1 Quotierung bei Minderjährigen

Bei den Einsatzbeträgen handelt es sich bei minderjährigen Kindern und diesen nach § 1603 Abs. 2 
Satz 2 BGB gleichgestellten privilegierten Volljährigen um den Zahlbetrag aus der ersten Einkom- 
mensstufe der DT (Ziff. 24.1 der SüdL).

Kind 1 374,00 €
Kind 2 304,00 €
Kind 3 249,00 €
Kind 4 236,50 €

Gesamtbedarf der mindestens gleichrangig Unterhaltsberechtigten 1.163,50 €

Der Kostenbeitragspflichtige kann den Unterhaltsbedarf nur teilweise mit folgender Quote erfüllen:
(verfügbares Einkommen gem. Ziff. 2.1 x 100 : Gesamtunterhaltsbedarf gem. Ziff. 3.1)

Unterhaltsbedarf Quote Unterhaltsanspruch
Kind 1 374,00 € x 76,32% 285,44 €
Kind 2 304,00 € x 76,32% 232,02 €
Kind 3 249,00 € x 76,32% 190,04 €
Kind 4 236,50 € x 76,32% 180,50 €
Summe der Unterhaltsbedarfe 888,00 €

3.2 Verteilung des verbleibenden Einkommens bei Volljährigen

Das verbleibende Einkommen gem. Ziff. 3. ist gleichmäßig auf _4_ gleichrangig Unterhaltsberechtigte 
zu verteilen.

4. Ergebnis

    angemessener Kostenbeitrag abgerundet 285,00 €

Musterfall:    Kostenbeitragspflichtiger Kindesvater KV) ; Nettoerwerbseinkommen 2.340,00 Euro,  
Kind 1 (16 J.) befindet sich in stationärer Heimerziehung, drei weitere Kinder 
Kind 2 (8 J. ), Kind 3 (3 J.) und Kind 4 (1 J.) sind von ihm zu unterhalten.    
Berücksichtigungsfähige Kreditverpflichtung 255 Euro. Nach der Vergleichsberechnung  
könnte der KV zu einem Kostenbeitrag aus Einkommen in Höhe von max. 285 Euro herangezogen werden. 

Hinweis: Nach der neuen Kostenbeitragstabelle - gültig ab 04.12.2013 - kann kein  
Kostenbeitrag aus Einkommen festgesetzt werden. Nach Abzug der 25% Pauschale beträgt  
das maßgebliche Einkommen 1.755 Euro, Einkommensgruppe 6,  abzgl. 3 x 2 = 6 Stufen 
für die 3 Geschwisterkinder ergibt einen Kostenbeitrag aus Einkommen =  Null. 
 
In Einzelfällen werden Vergleichsberechnungen hauptsächlich nur noch für Fallkonstellationen 
vor dem 01.01.2014 relevant sein. 
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Ermittlung angemessener Schuldverpflichtungen für selbstgenutztes 

Wohneigentum i.S.v. § 93 Abs. 3 Nr. 3 SGB VIII 
 

1. örtlich sowie individuell angemessene Aufwendungen für 
 

 Zins- und Tilgung       mtl.  _________ EUR 
zuzüglich 

 Instandhaltungen (keine Luxusrenovierungen)    mtl.  _________ EUR 
zuzüglich 

 Modernisierungsmaßnahmen mtl.  _________ EUR 
zuzüglich 

 verbrauchsunabhängige Aufwendungen mtl.  _________ EUR 

 (z. B. Wohngebäudeversicherung, Abgaswegeüberprüfung, etc.) 

abzüglich  

 evtl. Eigenheimzulage  mtl.  _________ EUR 

_________________________________________________________________________ 
  

 Summe berücksichtigungsfähiger Aufwendungen mtl.                     EUR 

 

2. Ermittlung des Wohnwertes  
 

 ortsübliche Vergleichsmiete gemäß Mietspiegel               mtl.  _________ EUR 
 nach § 558c BGB 
 

oder alternativ 
 

 individuell ermittelter Wohnwert der Immobilie   mtl.  _________ EUR 

 

 

3. Ergebnis 
 

 Summe der berücksichtigungsfähigen Aufwendungen mtl.  _________ EUR 
 gem. Ziff. 1.     

 abzüglich 

 ermittelter Wohnwert der Immobilie gem. Ziff. 2.  mtl.  _________ EUR  
___________________________________________________________________   

 Schuldverpflichtung nach § 93 Abs. 3 Nr. 3 SGB VIII   mtl.                     EUR 
 (nur bei positiver Differenz) 



Anlage 5 

 
 

Ermittlung angemessener Schuldverpflichtungen für selbstgenutztes  

Wohneigentum i. S. v. § 93 Abs. 3 Nr. 3 SGB VIII  
Sachverhalt 1: 
Der kostenbeitragspflichtige Kindesvater bewohnt eine 3-Zimmer-Eigentumswohnung.  
Folgende Aufwendungen werden geltend gemacht: 
- mtl. Belastung für Zins- und Tilgungszahlungen an das Kreditinstitut     680,00 EUR 
- jährlicher Gesamtaufwand für erfolgte Instandhaltungen    1.200,00 EUR 
- jährlicher Gesamtaufwand für erfolgte Modernisierungen     2.400,00 EUR 
 (z.B. für Dachdämmung)) 
- jährlicher Aufwand für Heizungsablesung und Wohngebäudeversicherung    480,00 EUR 
 

1. örtlich sowie individuell angemessene Aufwendungen für 
 

 Zins- und Tilgung       mtl.  _     680,00 EUR 
zuzüglich 

 Instandhaltungen (keine Luxusrenovierungen)   mtl.  ___ 100,00 EUR 
zuzüglich 

 Modernisierungsmaßnahmen  mtl.  __   200,00 EUR 
zuzüglich 

 verbrauchsunabhängige Aufwendungen mtl.  __     40,00 EUR 

 (z. B. Wohngebäudeversicherung, Abgaswegeüberprüfung, etc.) 
 
________________________________________________________________________ 
  

 Summe berücksichtigungsfähiger Aufwendungen mtl.      1.020,00 EUR 

 
2. Ermittlung des Wohnwertes (ersparter Mietaufwand) 
 

 ortsübliche Vergleichsmiete gemäß Mietspiegel               mtl.  ___  690,00 EUR 
 nach § 558c BGB 
 

oder alternativ 
 

 individuell ermittelter Wohnwert der Immobilie   mtl.  _________ EUR 

 

3. Ergebnis 
 

 Summe der berücksichtigungsfähigen Aufwendungen  mtl.   __ 
1.020,00 EUR 

 gem. Ziff. 1.     

abzüglich 

 ermittelter Wohnwert der Immobilie gem. Ziff. 2.  mtl.  ___  690,00 EUR  
________________________________________________________________________   

 Schuldverpflichtung nach § 93 Abs. 3 Nr. 3 SGB VIII   mtl.          330,00 EUR  

 (nur bei positiver Differenz) 



Anlage 5 

 
 

Ermittlung angemessener Schuldverpflichtungen für selbstgenutztes 

Wohneigentum i. S. v. § 93 Abs. 3 Nr. 3 SGB VIII  
 

Sachverhalt 2: 
Der kostenbeitragspflichtige Kindesvater bewohnt eine 3-Zimmer-Eigentumswohnung.  
Folgende Aufwendungen werden geltend gemacht: 
- mtl. Belastung für Zins- und Tilgungszahlungen an das Kreditinstitut        420,00 EUR 
- jährlicher Gesamtaufwand für erfolgte Instandhaltungen       1.200,00 EUR 
- jährlicher Aufwand für Heizungsablesung und Wohngebäudeversicherung       600,00 EUR 
 

1. örtlich sowie individuell angemessene Aufwendungen für 
 

 Zins- und Tilgung       mtl.  _       420,00 EUR 
zuzüglich 

 Instandhaltungen       mtl.  ___   100,00 EUR 
zuzüglich 

 Aufwendungen für erfolgte Modernisierung mtl.  ___               EUR 
zuzüglich 

 verbrauchsunabhängige Aufwendungen mtl.  __       50,00 EUR 

 (z. B. Wohngebäudeversicherung, Abgaswegeüberprüfung, etc.) 
 ________________________________________________________________________ 
  

 Summe berücksichtigungsfähiger Aufwendungen mtl.           570,00 EUR 

 
2. Ermittlung des Wohnwertes (ersparter Mietaufwand) 
 

 ortsübliche Vergleichsmiete gemäß Mietspiegel               mtl.  ___   580,00 EUR 
 nach § 558c BGB 
 

oder alternativ 
 

 individuell ermittelter Wohnwert der Immobilie   mtl.  _________   EUR 

 

3. Ergebnis 
 

 Summe der berücksichtigungsfähigen Aufwendungen  mtl.__       570,00 EUR 
 gem. Ziff. 1.     

abzüglich 

 ermittelter Wohnwert der Immobilie gem. Ziff. 2.  mtl.  ___   580,00 EUR 
_________________________________________________________________________   

 Schuldverpflichtung nach § 93 Abs. 3 Nr. 3 SGB VIII   mtl.             0,00 EUR 

 (nur bei positiver Differenz) 
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Verjĥrung und Verwirkung von f̂fentlich-rechtliche n Forderungen 
 
1. Verjĥrung 
 
Fr̂ f̂fentlich-rechtliche Forderungen, d.h. auch f^ r Kostenbeitragsforderungen, gilt die 
allgemeine Verjĥrungsfrist nach dem Br̂gerlichen G esetzbuch (BGB). Diese betrĝt seit 
01.01.2002 gem. § 195 BGB drei Jahre. 
Die Verjĥrungsfrist beginnt gem. § 199 Abs. 1 BGB mit dem Schluss des Jahres, in dem  
 
1. der Anspruch entstanden ist  
und 
2. der Glûbiger von den den Anspruch begrn̂denden Umstn̂den und der Person des 

Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlŝ sigkeit erlangen mŝste. 
 
Damit kn̂nen (Anspruchsverjĥrung) bzw. mŝsen (Fes tsetzungsverjĥrung) f̂fentlich-
rechtliche Forderungen gegenb̂er dem Schuldner inne rhalb dieser Frist geltend gemacht 
werden. 
Die Verjĥrung kann durch geeignete Man̂ahmen (z. B . Vollstreckungsman̂ahmen) 
gehemmt werden bzw. neu beginnen (siehe §§ 204, 209 und 212 BGB). 
 
Anmerkung: Die Durchsetzung eines aus einem rechtskrf̂tigen Titel (z.B. 

Kostenbeitragsbescheid) bestehenden Anspruchs ist gem. § 52 Abs. 2 SGB X 
innerhalb einer Frist von 30 Jahren mĝlich. 

 

2. Verwirkung 
 
Bei der Verwirkung handelt es sich um einen aus § 242 BGB (Leistung nach Treu und 
Glauben) abgeleiteten Grundsatz des Vertrauensschutzes, der nach hĉhstrichterlicher 
Rechtsprechung auch im f̂fentlichen Recht grundst̂z lich anwendbar ist. Konkrete Fristen 
existieren hierzu nicht.  
Ein Anspruch gilt nach einschlĝiger Rechtsprechung  dann als verwirkt, wenn der Glûbiger 
diesen ln̂gere Zeit hindurch nicht geltend macht, d er Schuldner sich darauf eingerichtet hat 
und sich nach dem Verhalten des Glûbigers auch dar auf einrichten durfte, dass dieser den 
Anspruch in Zukunft nicht geltend machen wird. Eine Verwirkung kann schon innerhalb eines 
Jahres eingetreten sein.  
 
Grundst̂zlich richtet sich die Entscheidung, ob ein  Anspruch verwirkt ist, nach den 
Umstn̂den des Einzelfalls und der Betrachtung von d rei Tatbestandvoraussetzungen:  
 
1. Zeitablauf, 
2. Verwirkungsverhalten des Glûbigers  
und 
3. das darauf zu stt̂zende Vertrauen des Schuldners . 
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In Bezug auf den Zeitablauf ist allerdings zu unterscheiden, ob es sich um den Zeitraum vor 
dem Erlass des Kostenbeitragsbescheids oder die Zeit nach der Festsetzung des 
Kostenbeitrags, d.h. die Zeit nach dem Erlass des Kostenbeitragsbescheids handelt. 
 

Vor der Festsetzung des Kostenbeitrags, also in der Zeit zwischen der Darlegung der 
persn̂lichen und wirtschaftlichen Verhl̂tnisse und dem Erlass des Kostenbeitrags-
bescheids, kann unter Berĉksichtigung der genannte n Voraussetzungen ein 
Verwirkungstatbestand erfl̂lt sein. Insofern sollte n die Berechnung des zu leistenden 
Kostenbeitrags und der darauffolgende Erlass des Kostenbeitragsbescheids in einem 
angemessenen Zeitraum erfolgen. Das gilt insbesondere bei erstmaliger Geltendmachung 
eines Kostenbeitrags und v.a. dann, wenn der Kostenbeitragspflichtige an die Entscheidung 
b̂er die Hĥe des zu leistenden Kostenbeitrags erin nert, um sich auf seine Verpflichtung 
einstellen zu kn̂nen. 
 
Nach der Festsetzung des Kostenbeitrags durch Kostenbeitragsbescheid kann in der Regel 
keine Verwirkung eintreten; ansonsten km̂e es zur U nterwanderung der 30-jĥrigen 
Verjĥrungsfrist (siehe hierzu auch die Ausfĥrunge n zur Verjĥrung).  
Dennoch wird empfohlen, auch bei der Geltendmachung bestehender Kostenbeitrags-
ansprĉhe (beispielsweise Mahnungen oder konkrete V ollstreckungshandlungen) die 
Zeitspanne von einem Jahr nicht zu b̂erschreiten. 
 
 

Anmerkung:  Die Verwirkung kann auch vor der Verjĥ rung eintreten! 
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